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Artikel 11)

Änderung des Verkündungsgesetzes

Das Verkündungsgesetz vom 2. No-
vember 1971 (GVBl. I S. 258), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. April 2001
(GVBl. I S. 170), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Gesetz über die Verkündung von
Rechtsverordnungen und 

anderen Rechtsvorschriften 
(Verkündungsgesetz)“

2. In § 1 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Landesregierung“ ein Komma und
die Worte „ihrer Mitglieder“ einge-
fügt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird
gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

4. § 3 wird aufgehoben.

5. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

(1) Der Beschluss der Landesregie-
rung über die Zuständigkeit der ein-
zelnen Ministerinnen und Minister
nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung
des Landes Hessen wird im Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land
Hessen Teil I verkündet.

(2) Allgemeine Vorschriften über
die Vertretung des Landes Hessen
nach Art. 103 Abs. 1 Satz 2 der Ver-
fassung des Landes Hessen werden
im Staatsanzeiger für das Land Hes-
sen verkündet.“

6. § 5 Abs. 1 wird aufgehoben.

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Vorschriften über die Be-
nutzung von öffentlichen Anstal-
ten (Anstaltsordnungen) und ande-
ren öffentlichen Einrichtungen und
die aufgrund des Hessischen
Schulgesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen werden im Staats-
anzeiger für das Land Hessen oder
im Amtsblatt des zuständigen Mit-

glieds der Landesregierung ver-
kündet, soweit nicht aufgrund be-
sonderer gesetzlicher Vorschriften
eine Verkündung nach § 1 erfor-
derlich ist.

Es verkünden:

1. die Ministerin oder der Minister
der Justiz im Justiz-Ministerial-
Blatt für Hessen,

2. die Kultusministerin oder der
Kultusminister im Amtsblatt des
Hessischen Kultusministeriums,

3. die übrigen Mitglieder der Lan-
desregierung, die obersten Lan-
desbehörden und mehrere
oberste Landesbehörden ge-
meinsam im Staatsanzeiger für
das Land Hessen.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erster Halbsatz erhält
folgende Fassung:

„Abs. 1 gilt auch für die Ver-
kündung von Ausbildungs-
und Prüfungsordnungen, die
die Landesregierung, ihre Mit-
glieder oder oberste Landes-
behörden erlassen;“

bb) Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen, die eine andere
Behörde oder sonstige Stelle
erlässt, werden wie Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnun-
gen des Mitglieds der Landes-
regierung verkündet, das die
Aufsicht über die Behörde
oder Stelle führt.“

c) Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:´

„Anstaltsordnungen und Vorschrif-
ten über die Benutzung anderer
öffentlicher Einrichtungen, die
nicht von der Landesregierung, ei-
nem ihrer Mitglieder oder einer
obersten Landesbehörde erlassen
werden, werden durch Aushang in
der Anstalt oder Einrichtung für
die Dauer von zwei Wochen ver-
kündet, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.“

d) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Wenn das Justiz-Ministeri-
al-Blatt für Hessen oder das Amts-
blatt des Hessischen Kultusminis-
teriums eingestellt wird, tritt an
dessen Stelle der Staatsanzeiger
für das Land Hessen.“

8. In § 7 werden die Worte „oder Veröf-
fentlichung“ jeweils gestrichen.
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9. § 8 erhält folgende Fassung:

„§ 8

(1) Rechtsverordnungen sollen den
Tag ihres Inkrafttretens und ihres
Außerkrafttretens bestimmen.

(2) Enthält eine Rechtsverordnung
keine Bestimmung über das Inkraft-
treten, so tritt sie zwei Wochen nach
Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie
verkündet worden ist.“

10. Die §§ 9 und 10 werden aufgehoben.

11. Die bisherigen §§ 11 und 12 werden
die §§ 9 und 10.

12. In dem neuen § 10 wird die Zahl
„2006“ durch die Zahl „2011“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Gesetzes zur Bestimmung
von Zuständigkeiten

Das Gesetz zur Bestimmung von Zu-
ständigkeiten vom 3. April 1998 (GVBl. I
S. 98) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird das Wort „Anord-
nungen“ durch „Rechtsverordnungen“
ersetzt.

2. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Es tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2011 außer
Kraft.“

3. § 4 wird aufgehoben.

Artikel 3

Bekanntmachungsermächtigung

Die Ministerin oder der Minister der
Justiz wird ermächtigt, das Verkündungs-
gesetz in der sich aus diesem Gesetz er-
gebenden Fassung in neuer Paragraphen-
folge und mit neuem Datum bekannt zu
machen und dabei Unstimmigkeiten des
Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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2) Ändert GVBl. II 300-33

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Oktober 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h d e r  J u s t i z

B a n z e r
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Artikel 11)

Hessisches Studienbeitragsgesetz 
(HStubeiG)

ERSTER TEIL

Beitragserhebung

§ 1

Anwendungsbereich, Zweckbestimmung

(1) Die Hochschulen des Landes erhe-
ben Studienbeiträge nach diesem Gesetz.
§ 20 Abs. 4, § 21 Abs. 3 und § 64a des
Hessischen Hochschulgesetzes in der Fas-
sung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843), blei-
ben unberührt.

(2) Die Einnahmen aus den Studien-
beiträgen mit Ausnahme der Langzeitstu-
dienbeiträge nach § 4 stehen der Hoch-
schule zu, die sie erhoben hat. Die Höhe
und Verwendung der Einnahmen unter-
liegen der Berichtspflicht nach § 92 des
Hessischen Hochschulgesetzes. Die aus
den Studienbeiträgen finanzierten Maß-
nahmen bleiben bei der Ermittlung der
Aufnahmekapazität außer Betracht.

(3) Die Hochschule ist verpflichtet, die
Einnahmen zweckgebunden zur Verbes-
serung der Qualität von Studium und
Lehre zu verwenden. Sie ist insbesondere
verpflichtet, die Voraussetzungen für die
Studierenden zu schaffen, in angemesse-
ner Zeit zum Studienerfolg zu kommen,
indem sie sicherstellt, dass das in den
Prüfungs- und Studienordnungen vorge-
sehene Lehrangebot tatsächlich in ausrei-
chendem Maße ohne zeitliche Verzöge-
rung wahrgenommen werden kann. Sie
intensiviert die Beratung und Betreuung
der Studierenden. Die Hochschule legt
für die einzelnen Fächergruppen Qua-
litätsstandards fest. Eine von der Hoch-
schule zu vertretende Verzögerung des
Studienabschlusses führt zu einer Bei-
tragsbefreiung in gleichem zeitlichem
Umfang. Die Studentenschaft und die
Fachschaften sind vor der Entscheidung
über die Verwendung der Einnahmen un-
ter Darlegung der beabsichtigten Wir-
kung anzuhören. 

(4) Die Einnahmen aus den Langzeit-
studienbeiträgen nach § 4 fließen dem
Landeshaushalt zu. Die Hochschulen er-
halten im Hinblick auf die durch die Aus-
führung dieses Gesetzes entstehenden
Kosten einen Anteil von zehn vom Hun-
dert der vereinnahmten Langzeitstudien-
beiträge.

§ 2

Beitragspflicht

(1) Die Studienbeiträge werden für das
Lehrangebot in allen Studiengängen nach
§ 20 des Hessischen Hochschulgesetzes
erhoben. Während eines Doppelstudiums
wird der Beitrag nur für den Studiengang
mit der längeren Regelstudienzeit erho-
ben. Setzt ein Studiengang die gleichzei-
tige Immatrikulation an mehreren Hoch-
schulen voraus, ist der Studienbeitrag nur
an der Hochschule zu entrichten, die den
überwiegenden Teil der Lehrleistung er-
bringt.

(2) Eine Beitragspflicht besteht nicht

1. für Studiensemester, für die der Stu-
dierende beurlaubt ist,

2. für Studiensemester, in denen eine
nach der Prüfungs- oder Studienord-
nung erforderliche überwiegend oder
ausschließlich berufs- oder ausbil-
dungsbezogene Tätigkeit oder eine
Studienzeit im Ausland absolviert
wird,

3. für Studiensemester, in denen aus-
schließlich das Praktische Jahr nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung
mit § 3 Abs. 1 Satz 5 der Approbations-
ordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
(BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818), absolviert wird, und

4. für Studierende nach § 63 Abs. 5 des
Hessischen Hochschulgesetzes.

§ 3

Grundstudienbeitrag, 
Zweitstudienbeitrag

(1) Für den Erwerb eines ersten berufs-
qualifizierenden Studienabschlusses so-
wie eines weiteren berufsqualifizierenden
Abschlusses im Rahmen von konsekuti-
ven Studiengängen beträgt der Studien-
beitrag während der Regelstudienzeit zu-
züglich vier weiterer Semester 500 Euro
für jedes Semester (Grundstudienbeitrag).
Studienzeiten an deutschen Hochschulen
und Berufsakademien, deren Abschlüsse
den Abschlüssen von Hochschulen
gleichgestellt sind, sind anzurechnen.
Studienzeiten, in denen der Studierende
beurlaubt oder nach § 6 Abs. 1 und 5 von
der Beitragspflicht befreit ist, werden
nicht angerechnet.

(2) Bei Teilzeitstudiengängen kann die
Studienordnung eine Ermäßigung des
Studienbeitrags nach Abs. 1 im Verhältnis
zum Pflichtlehrangebot in einem entspre-
chenden Vollzeitstudiengang vorsehen. 

(3) Für einen weiteren Studiengang
nach Erwerb eines ersten berufsqualifi-
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zierenden Abschlusses außerhalb konse-
kutiver Masterstudiengänge wird wäh-
rend seiner Regelstudienzeit ein Zweit-
studienbeitrag erhoben. Der Zweitstudi-
enbeitrag beträgt 500 Euro für jedes Se-
mester. Die Hochschulen können im We-
ge der Satzung höhere Beiträge bis zu
1 500 Euro für jedes Semester festlegen. 

§ 4

Langzeitstudienbeitrag

(1) Wird das Studium über die in § 3
Abs. 1 und Abs. 3 genannten Studienzei-
ten hinaus fortgesetzt, erheben die Hoch-
schulen Langzeitstudienbeiträge. Die
Höhe des Langzeitstudienbeitrags ent-
spricht für das erste folgende Semester
der Höhe des Grund- oder Zweitstudien-
beitrags. Für das zweite und dritte folgen-
de Semester erhöht sich der Beitrag um
jeweils weitere 200 Euro. Eine weitere Er-
höhung findet nicht statt. Von der Erhe-
bung ausgenommen sind Studierende,
die Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BaföG) in der
Fassung vom 6. Juni 1983 (BGBl. I 
S. 646, 1680), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. September 2005 (BGBl. I 
S. 2809), erhalten. Sie entrichten weiter-
hin den Grund- oder Zweitstudienbeitrag.

(2) Bei einem Doppelstudium ist der
Langzeitstudienbeitrag zu entrichten,
wenn in einem der beiden Studiengänge
der in § 3 Abs. 1 festgelegte Zeitraum des
Studiengangs, für den der Beitrag nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 erhoben wird, über-
schritten ist. Ist für die Ausübung des an-
gestrebten Berufs der Abschluss zweier
Studiengänge erforderlich, verlängert
sich im Falle des Doppelstudiums der in 
§ 3 Abs. 1 festgelegte Zeitraum um die
Regelstudienzeit des anderen Studien-
ganges.

(3) Bei Aufnahme eines Zweitstudiums
verschiebt sich der Beginn der Beitrags-
pflicht nach Abs. 1 um nicht in Anspruch
genommene Studienzeiten nach § 3 Abs. 1
Satz 1, sofern der Abschluss beider Studi-
engänge für die Ausübung des ange-
strebten Berufes rechtlich erforderlich ist.
Gleiches gilt bei Aufnahme eines Studi-
ums mit dem Ziel, eine weitere Qualifika-
tion durch eine Erweiterungs- oder Zu-
satzprüfung nach dem Hessischen
Lehrerbildungsgesetz vom 29. November
2004 (GVBl. I S. 330) in den Fächern zu
erwerben, für die ein Bedarf durch die für
Lehrerausbildung zuständige Stelle fest-
gestellt worden ist.

§ 5

Fälligkeit des Studienbeitrages

(1) Der Studienbeitrag ist mit Erlass
des Beitragsbescheides fällig, sofern die-
ser die Fälligkeit nicht abweichend be-
stimmt.

(2) Bei einer Exmatrikulation innerhalb
eines Monats nach Beginn der Vorle-
sungszeit wird der Beitragsbescheid ge-
genstandslos. Ein bereits gezahlter Bei-
trag ist zu erstatten.

§ 6

Beitragsbefreiung und 
Beitragsermäßigung

(1) Studierende, die Elternteil eines 
eigenen Kindes oder eines Kindes im 
Sinne von § 25 Abs. 5 Nr. 1 und Nr. 2 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
sind, das zu Beginn des jeweiligen Se-
mesters das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, werden für den Grundstu-
dienbeitrag nach § 3 und den Langzeit-
studienbeitrag im Anschluss an ein Studi-
um nach § 3 Abs. 1 von der Beitrags-
pflicht nach § 2 Abs. 1 befreit. Der An-
spruch auf Befreiung besteht für jedes
Kind für höchstens sechs Semester. Sind
beide Elternteile an einer Hochschule des
Landes immatrikuliert, können die Freise-
mester frei verteilt werden. Bei Antrag-
stellung ist zu versichern, dass die Anzahl
der Freisemester noch nicht ausgeschöpft
ist. Sofern der andere Elternteil sorgebe-
rechtigt ist, ist in der Regel dessen Einver-
ständnis zu versichern. Bei unberechtigter
Inanspruchnahme von Freisemestern
kann der Studienbeitrag nachgefordert
werden.

(2) Ausländische Studierende, die im
Rahmen von zwischenstaatlichen und
übernationalen Vereinbarungen oder
Hochschulpartnerschaften, die gegensei-
tige Abgabenfreiheit garantieren, imma-
trikuliert sind, sind von der Beitragspflicht
nach § 2 Abs. 1 befreit. Andere ausländi-
sche Studierende, die keinen Anspruch
auf Gewährung eines Darlehens nach § 7
Abs. 1 oder § 12 haben, können durch die
Hochschule von der Beitragspflicht befreit
werden, wenn ein besonderes entwick-
lungspolitisches oder ein besonderes In-
teresse der Hochschule an der Zusam-
menarbeit mit dem Herkunftsland be-
steht.

(3) Die Hochschulen befreien in der
Regel zehn vom Hundert der Studieren-
den von der Beitragspflicht, wenn weit
überdurchschnittliche schulische Leistun-
gen nachgewiesen oder weit überdurch-
schnittliche Leistungen im Studium er-
bracht werden.

(4) Die Voraussetzungen und das Ver-
fahren für eine Befreiung nach Abs. 2
Satz 2 und Abs. 3 sowie nach § 1 Abs. 3
Satz 5 regeln die Hochschulen durch Sat-
zung.

(5) Die Hochschulen befreien darüber
hinaus Studierende von der Beitrags-
pflicht oder ermäßigen die Höhe des Stu-
dienbeitrages, wenn die Erhebung des
Beitrages aufgrund besonderer Umstände
des Einzelfalls eine unbillige Härte dar-
stellen würde. Eine unbillige Härte liegt
in der Regel vor bei
1. die Studienzeit verlängernden Auswir-

kungen einer Behinderung nach § 2
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
– Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen – vom 19. Juni 2001
(BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. April 2006 
(BGBl. I S. 926), oder einer schweren
Krankheit,
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2. nachweislicher Pflege eines nach ei-
nem Gutachten des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung
pflegebedürftigen nahen Angehörigen
mit Zuordnung zu einer Pflegestufe
nach § 15 Abs. 1 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch – Soziale Pflegeversi-
cherung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1014), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. Juni 2006 (BGBl. I S. 1402).

(6) Über die Befreiung von der Bei-
tragspflicht und die Ermäßigung entschei-
den die Hochschulen auf Antrag. Der An-
trag ist in der Regel vor Beginn der Vorle-
sungszeit zu stellen.

ZWEITER TEIL

Studiendarlehen

§ 7

Anspruch auf Darlehensgewährung

(1) Studienbewerber und Studierende
haben nach Maßgabe der folgenden Ab-
sätze einen Anspruch gegen die Lan-
destreuhandstelle auf Gewährung eines
privatrechtlichen Studiendarlehens zur
Finanzierung des Studienbeitrages nach 
§ 2 Abs. 1, soweit nicht vorbehaltlich des
Abs. 4 Zweitstudienbeiträge nach § 3
Abs. 3 und Langzeitstudienbeiträge nach
§ 4 zu entrichten sind. Die Landestreu-
handstelle ist verpflichtet, den Studienbe-
werbern und Studierenden ein verzinsli-
ches Darlehen ohne Bonitätsprüfung und
Sicherheiten nach Satz 1 zu gewähren,
wenn die Hochschule die Darlehensbe-
rechtigung festgestellt hat. Die Auszah-
lung des Darlehens erfolgt unmittelbar an
die immatrikulierende Hochschule. Der
Zinssatz darf nur aus den Kosten der
Geldbeschaffung und den Verwaltungs-
kosten berechnet werden und 7,5 vom
Hundert im Jahr nicht übersteigen. So-
weit die Berechnung des Zinssatzes zu ei-
nem diese Festlegung übersteigenden
Vomhundertsatz führt, übernimmt der
Studienfonds nach § 9 hierfür die Zah-
lungsverpflichtung. Für Studierende, de-
ren Berechtigung, Leistungen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz zu
erhalten, während des Studiums festge-
stellt worden ist, übernimmt der Studien-
fonds die Zinsen für die Beiträge, die für
die förderfähigen Semester entrichtet
wurden.

(2) Einen Anspruch nach Abs. 1 haben

1. Deutsche im Sinne von Art. 116 des
Grundgesetzes,

2. Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum,

3. Familienangehörige eines Staatsan-
gehörigen eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines
Vertragstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, die
das Recht auf Aufenthalt oder das

Recht auf Daueraufenthalt nach Kapi-
tel III oder IV der Richtlinie 2004/
38/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 (ABl.
EG Nr. L 158 S. 77), zuletzt geändert
durch Richtlinie vom 28. Juli 2005
(ABl. EG Nr. L 197 S. 34), genießen,

4. heimatlose Ausländer im Sinne des
Gesetzes über die Rechtsstellung hei-
matloser Ausländer im Bundesgebiet
vom 25. April 1951 (BGBl. I S. 269), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950),

5. Ausländer und Staatenlose, die ihre
Hochschulzugangsberechtigung in der
Bundesrepublik Deutschland erworben
haben,

6. Ausländer und Staatenlose, deren Be-
rechtigung zum Bezug von Leistungen
nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz von der für die Aus-
führung des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes zuständigen Stelle fest-
gestellt worden ist.

(3) Einen Anspruch auf Gewährung
des Studiendarlehens nach Abs. 1 hat
nicht, wer bei Beginn des Erststudiums
das 45. Lebensjahr vollendet hat.

(4) Ein Anspruch auf Gewährung des
Studiendarlehens nach Abs. 1 besteht nur
für ein Studium an einer Hochschule des
Landes innerhalb des in § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 2 und 3 festgelegten Zeitraums.
Für darüber hinausgehende Studienzei-
ten besteht ein Darlehensanspruch nur,
wenn der Studierende Leistungen nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
erhält.

§ 8

Rückzahlung des Studiendarlehens

(1) Die Rückzahlung des Studiendarle-
hens einschließlich der Zinsen beginnt
zwei Jahre nach erfolgreichem Abschluss
des Studiums, spätestens elf Jahre nach
der Aufnahme des Studiums in regel-
mäßigen monatlichen Raten von wahlwei-
se 50, 100 oder 150 Euro. Nach Aufforde-
rung durch die Landestreuhandstelle sind
fällige Raten für jeweils drei aufeinander
folgende Monate in einer Summe zu ent-
richten. Das Darlehen kann jederzeit mit
einer Frist von drei Monaten gekündigt
und ohne Vorfälligkeitsentschädigung
zurückgezahlt werden. Sonderrückzah-
lungen sind in einer Mindestsumme von
100 Euro zu halbjährlichen Stichtagen
möglich. Der Rückzahlungsanspruch er-
lischt 25 Jahre nach Beginn der Rückzah-
lungspflicht oder im Falle des Todes des
Darlehensnehmers.

(2) Dem Darlehensnehmer ist auf An-
trag Stundung des Rückzahlungsan-
spruchs einschließlich der Zinsen zu ge-
währen, solange sein monatliches Ein-
kommen einen Betrag nach § 18a Abs. 1
Satz 1 bis 3 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes zuzüglich 300 Euro nicht
übersteigt.

(3) Überschreiten das Studiendarlehen
einschließlich der Zinsen und eine Darle-
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hensschuld nach § 17 Abs. 2 Satz 1 des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes
zusammen die Höchstgrenze von 15 000
Euro, ist der Darlehensnehmer auf Antrag
von der Rückzahlungspflicht des die
Höchstgrenze überschreitenden Anteils
des Studiendarlehens zu befreien.

(4) Über die Anträge nach Abs. 2 und 3
entscheidet die Landestreuhandstelle
Hessen.

§ 9

Studienfonds

(1) Zur Absicherung der Studiendarle-
hen wird ein Studienfonds als Sonderver-
mögen des Landes errichtet. Der Studien-
fonds hat die Aufgabe, den Ausfall bei
der Rückzahlung und den Ausfall durch
die Befreiung von der Rückzahlung zu
übernehmen und die dafür an ihn abge-
tretenen Rückzahlungsansprüche zu ver-
walten und beizutreiben. Darüber hinaus
tritt er in die Zahlungsverpflichtung in
den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 5 und Satz 6
sowie § 8 Abs. 1 Satz 5 ein.

(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
hält der Studienfonds ab dem 1. Januar
2011 von den Hochschulen einen Betrag,
der zunächst zehn vom Hundert der je-
weiligen Einnahmen der Hochschule aus
den Studienbeiträgen mit Ausnahme der
Langzeitstudiengebühren nach § 4 ent-
spricht. Der Vomhundertsatz ist in regel-
mäßigen Abständen an den tatsächlichen
Bedarf anzupassen, um eine ausreichende
Ausstattung des Fonds zu gewährleisten.
Bis zum 31. Dezember 2010 werden die
sich aus der Verpflichtung des Abs. 1 Satz 2
und 3 ergebenden Aufwendungen durch
das Land getragen. Die für Hochschulen
des Landes zuständige Ministerin oder
der hierfür zuständige Minister wird er-
mächtigt, das Nähere, insbesondere die
Verwaltung des Fonds, die Voraussetzun-
gen und das Verfahren für dessen Inan-
spruchnahme, das Verfahren zur Anpas-
sung des Vomhundertsatzes sowie die
Auskunfts- und Mitteilungspflichten der
Darlehensnehmer durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit der Ministerin
oder dem Minister der Finanzen zu re-
geln.

§ 10

Auskunftspflicht, Datenübermittlung

(1) Die Studienbewerber und die Stu-
dierenden sind verpflichtet, alle erforder-
lichen Auskünfte zu geben, die die Bei-
tragspflicht, die Befreiung von der Bei-
tragspflicht, die Ermäßigung der Höhe
des Beitrags, den Grund- und Langzeit-
studienbeitrag sowie den Zweitstudien-
beitrag und die Darlehensberechtigung
betreffen. Auf Verlangen sind geeignete
Unterlagen vorzulegen. Soweit erforder-
lich, kann die Hochschule eine Versiche-
rung an Eides statt nach § 27 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes in
der Fassung vom 28. Juli 2005 (GVBl. I 
S. 591) verlangen und abnehmen. Kom-
men die Studienbewerber und Studieren-

den ihrer Verpflichtung innerhalb einer
von der Hochschule gesetzten Frist nicht
nach, ist der jeweilige Beitrag in voller
Höhe zu entrichten.

(2) Die Hochschulen sind berechtigt,
die von ihnen gespeicherten personenbe-
zogenen Daten der Studienbewerber und
Studierenden der Landestreuhandstelle
zur Gewährung und Rückzahlung des
Studiendarlehens nach § 7 zu übermit-
teln, soweit dies für die Abwicklung erfor-
derlich ist. Die Hochschulen und die Lan-
destreuhandstelle sind berechtigt, dem
Studienfonds die zur Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben erforderlichen personenbe-
zogenen Daten zu übermitteln. Im Übri-
gen gilt das Hessische Datenschutzgesetz
in der Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I
S. 98).

§ 11

Ausgestaltung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz wird das Grund-
recht aus Art. 59 Abs. 1 der Hessischen
Verfassung ausgestaltet.

§ 12

Übergangregelung

Einen Anspruch auf Gewährung eines
Studiendarlehens nach § 7 Abs. 1 haben
auch Studierende, die nicht nach § 7 
Abs. 2 und 3 berechtigt sind, wenn sie
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge-
setzes mindestens seit dem Sommerse-
mester 2006 ununterbrochen an einer
Hochschule des Landes immatrikuliert
waren, höchstens jedoch für den Zeitraum
von vier Semestern.

§ 13

Wirksamkeit, Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten

(1) Der Studienbeitrag nach diesem
Gesetz wird erstmals für das Winterse-
mester 2007/2008 erhoben.

(2) Dieses Gesetz tritt am Tage nach
seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2011 außer
Kraft.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen 
Studienguthabengesetzes

§ 7 des Hessischen Studienguthaben-
gesetzes vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I
S. 513, 516) erhält folgende Fassung:

„§ 7

Wirksamkeit, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz findet letztmals für
das Sommersemester 2007 Anwendung.
Studienguthaben und Restguthaben kön-
nen letztmals im Sommersemester 2007 in
Anspruch genommen werden. Studieren-
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de, denen vor dem Sommersemester 2007
ein Studienguthaben gewährt wurde, ent-
richten für die Anzahl der Semester, für
die nach dem Sommersemester 2007 ein
Studienguthaben noch bestehen würde,
den Grundstudienbeitrag oder den Zweit-
studienbeitrag nach § 3 des Hessischen
Studienbeitragsgesetzes vom 16. Oktober
2006 (GVBl. I S. 512).

(2) Das Gesetz tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2009 außer Kraft."

Artikel 33)

Änderung des 
Hessischen Hochschulgesetzes

Dem § 64 Abs. 2 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes wird als Satz 3 angefügt:

„Die Hochschule erhebt je nach Inan-
spruchnahme von Lehrveranstaltungen
Gebühren in Höhe von 50 bis 500 Euro
für jedes Semester.“

Artikel 44)

Änderung der Hessischen 
Immatrikulationsverordnung

Die Hessische Immatrikulationsverord-
nung vom 29. Dezember 2003 (GVBl.
2004 I S. 12) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift der Verordnung er-
hält folgende Fassung:

„Verordnung über das Verfahren der
Immatrikulation und die Verarbei-
tung personenbezogener Daten an

den Hochschulen des Landes Hessen 
(Hessische Immatrikulations-

verordnung)“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Teil-
zeitstudium,“ gestrichen und
die Worte „Erlass, Stundung
und Minderung der Gebühr
nach § 6“ durch die Worte
„Beitragsbefreiung und Bei-
tragsermäßigung nach § 6 des
Hessischen Studienbeitragsge-
setzes vom 16. Oktober 2006
(GVBl. I S. 512)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte
„die Ermittlung, Bildung und
Fortschreibung der Studien-
guthaben sowie die Gebühren-
pflicht“ durch die Worte „die
Beitragspflicht und die Bei-
tragshöhe nach §§ 3 und 4 so-
wie den Anspruch auf Darle-
hensgewährung nach § 7 oder

§ 12 des Hessischen Studien-
beitragsgesetzes“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort
„Gebühren“ durch das Wort „Stu-
dienbeiträge“ ersetzt.

3. § 2 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 7 werden nach dem
Wort „entrichteten“ die Worte
„Studienbeiträge sowie die
Gründe für eine Beitragsbe-
freiung oder Beitragsermäßi-
gung nach § 6 des Hessischen
Studienbeitragsgesetzes und
die“ eingefügt.

bb) In Nr. 8 werden die Worte
„oder der Gründe für den Er-
lass, die Minderung oder Stun-
dung der Gebühr“ gestrichen.

cc) Nr. 10 erhält folgende Fas-
sung:

„10. ein gültiger Personalaus-
weis oder Reisepass,“

dd) In Nr. 12 wird der Punkt durch
ein Komma ersetzt und es wird
folgende Nr. 13 angefügt:

„13. bei Inanspruchnahme des
Studiendarlehens nach 
§ 7 oder § 12 des Hessi-
schen Studienbeitragsge-
setzes der unterschriebe-
ne Darlehensantrag.“

b) In Abs. 2 wird nach dem Wort
„verlangen“ der Satzteil „,sofern
nicht ein Darlehensantrag nach
Abs. 1 Nr. 13 vorgelegt wurde“ an-
gefügt.

5. In § 8 Abs. 3 Satz 3 wird das Wort 
„, Teilzeitstudium“ gestrichen.

6. In § 9 werden die Worte „für ein Teil-
zeitstudium,“ gestrichen und die
Worte „von der Gebühr“ durch die
Worte „vom Studienbeitrag“ ersetzt.

7. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„und schreibt das Studiengut-
haben fort“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Zahl „10“
gestrichen.

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die oder der Studierende
ist nach § 68 Abs. 2 Nr. 4 des Hes-
sischen Hochschulgesetzes für das
Semester, für das der Beitrag ge-
schuldet wird, zu exmatrikulieren,
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wenn die Zahlung des Beitrags
oder im Falle der Inanspruchnah-
me eines Studiendarlehens nach 
§ 7 oder § 12 des Hessischen Stu-
dienbeitragsgesetzes die Abgabe
des unterschriebenen Darlehens-
antrags trotz Mahnung und Andro-
hung der Exmatrikulation nach
Ablauf der gesetzten Frist nicht er-
folgt ist. Gleiches gilt, wenn die
oder der Studierende den Darle-
hensvertrag wirksam widerruft
oder der Darlehensvertrag nicht
zustande gekommen oder un-
wirksam ist und die oder der Stu-
dierende nicht nachweist, dass der
Studienbeitrag entrichtet wurde.“

8. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Eine rückwirkende Exmatri-
kulation ist nur im Fall des § 10 
Abs. 3 zulässig.“

9. In § 17 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor-
te „und des Teilzeitstudiums, die je-
weilige Höhe des Studienguthabens“
gestrichen und das Wort „Gebühren-
befreiungen“ durch das Wort „Bei-
tragsbefreiungen“ ersetzt.

10. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte
„und Studienguthaben“ gestri-
chen.

b) Als neuer Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Die Aufbewahrung kann in
Papierform oder durch geeignete
Datenträger erfolgen.“

11. § 26 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die §§ 3 bis 6 treten am 1. Oktober
2007 außer Kraft. Im Übrigen tritt die
Verordnung mit Ablauf des 31. De-
zember 2009 außer Kraft.“

Artikel 5

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stelle, diese
Rechtsverordnungen künftig zu ändern
oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft; Art. 4 jedoch mit
der Maßgabe, dass die Vorschriften der
Hessischen Immatrikulationsverordnung
in ihrer durch Art. 4 Nr. 2 bis 10 geänder-
ten Fassung erstmals für das Verfahren
der Immatrikulation und Rückmeldung
für das Wintersemester 2007/2008 An-
wendung finden.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Oktober 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s
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Artikel 1

Das Gesetz über Kostenträger nach
dem Infektionsschutzgesetz vom 28. Sep-
tember 2001 (GVBl. I S. 423) wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Nr. 1 wird folgende Angabe an-
gefügt:

„zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. Juni 2006 (BGBl. I S. 1305).“

b) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Impfstoffe für Schutzimpfungen
oder Arzneimittel bei anderen
Maßnahmen der spezifischen
Prophylaxe gegen bestimmte
übertragbare Krankheiten durch
die Gesundheitsämter nach 
§ 20 Abs. 5 des Infektions-
schutzgesetzes,“

2. In § 5 Satz 2 wird die Angabe „2006“
durch die Angabe „2011“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über Kostenträger nach dem Infektionsschutzgesetz*)

Vom 16. Oktober 2006

*) Ändert GVBl. II 351-64

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Oktober 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r
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Artikel 1

Das Heilberufsgesetz in der Fassung
vom 7. Februar 2003 (GVBl. I S. 66, 242),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 506), wird
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Personen, die sich in Hessen in
der praktischen Ausbildung nach
den Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnungen für Psychologische
Psychotherapeuten und für Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten befinden, sind Mitglieder der
Landeskammer für Psychologische
Psychotherapeuten und für Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„dem zuständigen Staatlichen
Amt für Lebensmittelüberwa-
chung, Tierschutz und Vete-
rinärwesen“ durch die Worte
„der zuständigen Landrätin
oder dem zuständigen Landrat
oder der zuständigen Oberbür-
germeisterin oder dem zustän-
digen Oberbürgermeister“ er-
setzt.

bb) Es wird folgender Satz ange-
fügt:

„Sie hat den Kammern unver-
züglich Kopien der Meldung
sowie der beigefügten Doku-
mente nach Maßgabe der 
Art. 6 Satz 1 und 7 Abs. 1 und
2 der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikatio-
nen (ABl. EG Nr. L 255 S. 22)
zu übermitteln.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Berufsangehörige, die als
Staatsangehörige eines Mitglied-
staates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum vom 
2. Mai 1992 (BGBl. 1993 II S. 266)

im Geltungsbereich dieses Geset-
zes im Rahmen des Dienstleis-
tungsverkehrs nach dem Recht der
Europäischen Gemeinschaften
ihren Beruf vorübergehend und
gelegentlich ausüben, ohne hier
eine berufliche Niederlassung zu
haben, gehören abweichend von 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 den Kammern
nicht an, solange sie in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirt-
schaftsraum beruflich niedergelas-
sen sind. Die Dienstleistung wird
unter den in § 2 Abs. 1 Satz 1 auf-
geführten Berufsbezeichnungen
erbracht.“

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Berufsangehörige nach Abs. 1
haben hinsichtlich der Berufsaus-
übung die gleichen Rechte und
Pflichten wie die Berufsangehöri-
gen nach § 2 Abs. 1 Satz 1, insbe-
sondere die Rechte und Pflichten
nach den §§ 22 und 23 zur gewis-
senhaften Berufsausübung, Fortbil-
dung, Teilnahme am Notfalldienst
und zur Dokumentation sowie die
Pflicht zur Anerkennung der be-
rufsständischen, gesetzlichen oder
verwaltungsrechtlichen Berufsre-
geln nach Maßgabe des Art. 5 
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG.
Die nach den §§ 24 und 25 erlas-
senen Berufsordnungen und der
Sechste Abschnitt dieses Gesetzes
gelten entsprechend.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs.1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aa) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. die berufliche Fortbildung
der Kammerangehörigen
zu fördern, besonders
durch Durchführung und
Zertifizierung von Fortbil-
dungsmaßnahmen für
Kammerangehörige, wobei
die Kammern zu diesem
Zwecke Verzeichnisse
über die Teilnahme von
Berufsangehörigen an zer-
tifizierten Fortbildungen
führen können,“

bb) Nr. 7 erhält folgende Fassung:

„7. die Ausgabe von Heilbe-
rufsausweisen und sonsti-
gen Bescheinigungen auch
elektronischer Art sowie
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qualifizierten Zertifikaten
oder qualifizierten Attri-
but-Zertifikaten mit Anga-
ben über die berufsrecht-
liche Zulassung nach dem
Signaturgesetz vom 16. Mai
2001 (BGBl. I S. 876), zu-
letzt geändert durch Ge-
setz vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970). Die Kam-
mern sind hierbei berech-
tigt, mit anderen Heilbe-
rufskammern zusammen-
zuarbeiten oder vorhande-
ne Zertifizierungsstellen zu
nutzen. Behörden und
Dienststellen des Landes
Hessen sind verpflichtet,
den Kammern hierfür die
notwendigen Auskünfte zu
erteilen und sie über Än-
derungen zu informieren.
Die für das Gesundheits-
wesen zuständige Ministe-
rin oder der für das Ge-
sundheitswesen zuständi-
ge Minister wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverord-
nung die zuständigen Stel-
len für die Gesundheitsbe-
rufe nach § 291a Abs. 5a
des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch vom 20. De-
zember 1988 (BGBl. I 
S. 2477), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. Juni
2006 (BGBl. I S. 1402), zu
bestimmen.“

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 wer-
den Abs. 2 und 3.

4. Es wird folgender § 5a eingefügt:

„§ 5a

(1) Die Kammern können nach
Maßgabe einer besonderen Satzung
Versorgungseinrichtungen zur Siche-
rung der Kammermitglieder im Alter
und bei Berufsunfähigkeit sowie zur
Sicherung der Hinterbliebenen schaf-
fen. Sie können die Kammermitglie-
der verpflichten, Mitglieder der Ver-
sorgungseinrichtung zu werden.

(2) Die Versorgungseinrichtung
kann im Rechtsverkehr unter ihrem
eigenen Namen handeln, klagen und
verklagt werden.  Sie verwaltet ein
eigenes Vermögen, das nicht für Ver-
bindlichkeiten der Kammer haftet.
Das Vermögen der Kammer haftet
nicht für Verbindlichkeiten der Ver-
sorgungseinrichtung.

(3) Die Versorgungseinrichtung
wird durch einen Ausschuss geleitet,
dessen vorsitzendes Mitglied die Ver-
sorgungseinrichtung gerichtlich und
außergerichtlich vertritt. Die Mitglie-
der des Ausschusses werden von der
Delegiertenversammlung der Kam-
mer gewählt. Für das vorsitzende
Mitglied des Ausschusses nach Satz 1

ist eine ständige Vertretung zu bestel-
len. Außerdem ist zumindest eine Ge-
schäftsführerin oder ein Geschäfts-
führer sowie eine Vertretung zu be-
stellen. Erklärungen, die die Versor-
gungseinrichtung vermögensrechtlich
verpflichten, müssen, soweit es sich
nicht um laufende Geschäfte handelt,
von dem vorsitzenden Mitglied des
Ausschusses oder dessen Stellvertre-
terin oder Stellvertreter sowie einem
weiteren Mitglied des Ausschusses
oder einer Geschäftsführerin oder ei-
nem Geschäftsführer oder deren
Stellvertreterin oder Stellvertreter
schriftlich abgegeben werden. Das
Nähere bestimmt die Satzung.

(4) Die Versorgungseinrichtung er-
hebt von ihren Mitgliedern die zur
Erbringung der Versorgungsleistun-
gen notwendigen Pflichtbeiträge.
Diese richten sich grundsätzlich nach
den Beiträgen, welche die Angestell-
ten zur Allgemeinen Rentenversiche-
rung zu zahlen haben, oder nach dem
Berufseinkommen.

(5) Die Versorgungseinrichtung
gewährt:

1. Altersrente,

2. Berufsunfähigkeitsrente,

3. Witwenrente oder Witwerrente,

4. Waisenrente oder

5. andere durch Satzung vorgesehe-
ne Leistungen.

(6) In der Satzung der Versor-
gungseinrichtung sind zu regeln:

1. die versicherungspflichtigen Mit-
glieder,

2. die Art und der Umfang der Ver-
sorgungsleistung,

3. die Höhe der Beiträge,

4. der Beginn und das Ende der Mit-
gliedschaft,

5. die Befreiung von der Mitglied-
schaft,

6. die freiwillige Mitgliedschaft, ins-
besondere nach Beendigung der
Mitgliedschaft in der Kammer.

(7) Zur Wahrung gemeinsamer In-
teressen ist die Versorgungseinrich-
tung berechtigt, mit Versorgungsein-
richtungen des gleichen Heilberufs
oder anderer Heilberufe und mit Ver-
bänden, die gesetzliche Aufgaben in
der Sozialversicherung wahrnehmen,
Arbeitsgemeinschaften zu bilden und
Verträge zu schließen.“

5. § 6a erhält folgende Fassung:

„§ 6a

(1) Die Landesärztekammer Hes-
sen, die Landeszahnärztekammer
Hessen, die Landestierärztekammer
Hessen, die Landesapothekerkammer
Hessen und die Landeskammer für
Psychologische Psychotherapeuten
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und für Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten können durch
Satzung jeweils eine Ethikkommis-
sion zur Beratung ihrer Kammeran-
gehörigen in berufsrechtlichen und
berufsethischen Fragen als unselbst-
ständige Einrichtung errichten.

(2) Die Landesärztekammer Hes-
sen errichtet zur Wahrnehmung der
bundes- oder landesrechtlich zuge-
wiesenen Aufgaben einer öffentlich-
rechtlichen Ethikkommission durch
Satzung eine Ethikkommission. Diese
nimmt die Aufgaben nach den §§ 40
bis 42 des Arzneimittelgesetzes in der
Fassung vom 12. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3395) wahr. Sofern sie bei
der jeweils zuständigen Behörde re-
gistriert ist, kann sie auch die Aufga-
ben nach § 20 des Medizinprodukte-
gesetzes in der Fassung vom 7. Au-
gust 2002 (BGBl. I S. 3147), geändert
durch Verordnung vom 25. November
2003 (BGBl. I S. 2304), nach §§ 8 und 9
des Transfusionsgesetzes vom 1. Juli
1998 (BGBl. I S. 1752), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10. Februar
2005 (BGBl. I S. 234), nach § 92 der
Strahlenschutzverordnung vom 20. Ju-
li 2001 (BGBl. I S. 1714, 2002 I 
S. 1459), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. September 2005 (BGBl. I
S. 2618), und nach § 28g der Rönt-
genverordnung in der Fassung vom
30. April 2003 (BGBl. I S. 605) wahr-
nehmen.

(3) Die Ethikkommission nach 
Abs. 2 muss interdisziplinär mit min-
destens fünf Mitgliedern besetzt sein.
Ihre Mitglieder sind unabhängig und
Weisungen nicht unterworfen. Sie
müssen in ihrer beruflichen Tätigkeit
mit medizinischen, ethischen oder
rechtlichen Fragen befasst sein. Sie
sind zur Vertraulichkeit und Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Die Sat-
zung bestimmt insbesondere

1. ihre Aufgaben auch gegenüber
solchen Personen, die einen Beruf
ausüben, der ihnen die verant-
wortliche Durchführung klini-
scher Prüfungen gestattet; ihr
können auch die Aufgaben nach
Abs. 1 übertragen werden,

2. ihre Zusammensetzung,

3. die Voraussetzungen für ihre
Tätigkeit,

4. die Anforderungen an die Sach-
kunde, die Unabhängigkeit und
die Pflichten ihrer Mitglieder,

5. das Verfahren einschließlich der
Anerkennung der Entscheidun-
gen anderer Ethikkommissionen,

6. die Geschäftsführung,

7. die Aufgaben ihres vorsitzenden
Mitglieds,

8. die durch ihre Einrichtung und
Tätigkeit entstehenden Kosten,

9. die Befugnis zur Erhebung von
Kosten insbesondere gegenüber

den Antragstellern nach §§ 40 bis
42 des Arzneimittelgesetzes,

10. die Entschädigung ihrer Mitglie-
der,

11. den Zeitraum der Aufbewahrung
der wesentlichen Dokumente
über alle klinischen Prüfungen
nach Art. 15 Abs. 5 der Richtlinie
2001/20/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 
4. April 2001 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten
über die Anwendung der guten
klinischen Praxis bei der Durch-
führung von klinischen Prüfun-
gen mit Humanarzneimitteln
(ABl. EG Nr. L 121 S. 34).

(4) Ergibt sich durch ein Verhalten
der Ethikkommission im Rahmen der
Bewertung klinischer Prüfungen nach
dem Arzneimittelgesetz eine Scha-
densersatzverpflichtung, so ist die
Kammer durch das Land von Scha-
densersatzverpflichtungen freizustel-
len, soweit diese nicht bei einem in
einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum
zum Geschäftsbetrieb zugelassenen
Versicherungsunternehmen versi-
cherbar sind. Die Freistellung setzt
voraus, dass die Landesärztekammer
eine Haftpflichtversicherung zur Er-
füllung von Schadensersatzverpflich-
tungen wegen Amtspflichtverletzun-
gen durch die Tätigkeit ihrer Ethik-
kommission abgeschlossen hat und
das Nähere, insbesondere zur Min-
desthöhe der Haftpflichtversicherung,
zur Ausstattung einer Geschäftsstelle
der Ethikkommission und zu Regress-
möglichkeiten, in einer Vereinbarung
zwischen dem Land und der jeweili-
gen Kammer geregelt ist.

(5) Die für das Gesundheitswesen
zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermäch-
tigt, im Benehmen mit der Landesärz-
tekammer Hessen durch Rechtsver-
ordnung die Ethikkommission nach
Abs. 2 bei einer staatlichen Stelle zu
errichten. Für ihre Mitglieder gilt
Abs. 3 Satz 1 bis 4. In der Rechtsver-
ordnung sind die in Abs. 3 Satz 5 be-
zeichneten Regelungen sowie Rege-
lungen zur Überleitung abgeschlosse-
ner und laufender Verfahren nach
den §§ 40 bis 42 des Arzneimittelge-
setzes zu treffen.“

6. In § 7 Satz 2 werden nach dem Wort
„sind“ die Worte „im Sinne von 
Art. 53 der Richtlinie 2005/36/EG“
eingefügt.

7. Dem § 9 wird Folgendes angefügt:

„Die zuständigen Behörden des Auf-
nahmestaates sind nach Maßgabe der
Art. 8 und 56 Abs. 1 der Richtlinie
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2005/36/EG zur engen Zusammenar-
beit mit den zuständigen Behörden
des Herkunftsmitgliedstaates und zur
Leistung von Amtshilfe verpflichtet
und haben dabei die Vertraulichkeit
der ausgetauschten Informationen si-
cherzustellen. Die zuständigen Be-
hörden im Aufnahme- und im Her-
kunftsmitgliedstaat haben sich nach
Maßgabe des Art. 56 Abs. 2 der
Richtlinie 2005/36/EG gegenseitig
über das Vorliegen disziplinarischer
oder strafrechtlicher Sanktionen oder
über sonstige schwerwiegende, ge-
nau bestimmte Sachverhalte, die sich
auf die Ausübung der in dieser Richt-
linie erfassten Tätigkeiten auswirken
könnten, zu unterrichten. Dabei sind
die Rechtsvorschriften über den
Schutz personenbezogener Daten im
Sinne der Richtlinie 95/46/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten
(ABl. EG Nr. L 281 S. 31), geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 1882/
2003 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. September
2003 (ABl. EG Nr. L 284 S. 1), einzu-
halten. Im Falle einer Beschwerde 
über eine Dienstleistung wird der
Dienstleistungsempfänger über das
Ergebnis unterrichtet. Die für das Ge-
sundheitswesen zuständige Ministe-
rin oder der hierfür zuständige Minis-
ter wird ermächtigt, die zuständige
Behörde, das Verfahren und die Sach-
verhalte nach Satz 5 durch Rechtsver-
ordnung zu regeln.“

8. § 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Kammern erlassen die je-
weils für sie geltende Wahlordnung
durch Satzung. Die Satzung bedarf
der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde.“

9. In § 17 Abs. 1 Satz 1 werden nach
dem Wort „Kammer“ die Worte „und
des Versorgungswerkes“ eingefügt.

10. In § 20 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Kammern“ die Worte „und die Ver-
sorgungseinrichtungen“ eingefügt.

11. In § 25 wird nach Nr. 16 der Punkt
durch ein Komma ersetzt und folgen-
de Nr. 17 angefügt:

„17. der Verpflichtung zum Ab-
schluss einer Berufshaftpflicht-
versicherung zur Deckung sich
aus der Berufstätigkeit ergeben-
der Haftpflichtansprüche und
deren Aufrechterhaltung wäh-
rend der Berufstätigkeit, soweit
nicht zur Deckung der Schäden
Vorsorge durch eine Betriebs-
haftpflicht getroffen worden ist.“

12. In § 27 Abs. 1 Satz 2 werden nach
dem Wort „Gemeinschaften“ ein
Komma und die Worte „insbesondere
in ihrem Satzungsrecht Art. 10 bis 15,
Art. 21 Abs. 1, Art. 23 bis 30, 35, 37
bis 39, 44 und 45 sowie 50 bis 53 der
Richtlinie 2005/36/EG“ eingefügt.

13. In § 28 Abs. 1 Satz 4 wird das Wort
„vier“ durch das Wort „drei“ ersetzt.

14. In § 29 Abs. 5 Satz 2 werden nach
dem Wort „Gesamtdauer“ ein Kom-
ma und das Wort „Niveau“ eingefügt.

15. § 32 Abs. 8 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach den Worten
„gegenseitig anerkannt werden“
die Worte „oder einer solchen An-
erkennung aufgrund erworbener
Rechte nach dem Recht der Eu-
ropäischen Union gleichstehen“
eingefügt.

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:

„Eine von Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum
in einem Drittland absolvierte Wei-
terbildung ist anzuerkennen, wenn
sie durch einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union an-
erkannt wurde und eine dreijähri-
ge Berufserfahrung im Hoheitsge-
biet des Mitgliedstaates, der die
Weiterbildung anerkannt hat,
durch den Mitgliedstaat beschei-
nigt wird.“

16. § 38a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„Die besondere Ausbildung in der
Allgemeinmedizin nach Art. 28 der
Richtlinie 2005/36/EG ist Weiter-
bildung im Sinne des Gesetzes.“

b) In Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 und 4
wird jeweilig das Wort „spezifi-
sche“ durch das Wort „besondere“,
in Abs. 3 Satz 1 das Wort „spezifi-
schen“ durch das Wort „besonde-
ren“ und in Abs. 1 Satz 3 die An-
gabe „93/16/EWG“ durch „2005/
36/EG“ ersetzt.

c) In Abs. 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Im Übrigen richtet sich das Aner-
kennungsverfahren nach Art. 28
der Richtlinie 2005/36/EG.“

17. § 38a Abs. 4 bis 7 und §§ 38b bis d
werden aufgehoben.

18. In § 43 Abs. 4 Satz 1 werden nach
dem Wort „Gebieten“ das Wort „und“
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durch ein Komma ersetzt und nach
dem Wort „Teilgebieten“ die Worte
„oder Schwerpunkten und Berei-
chen“ eingefügt.

19. In § 44 Abs. 2 wird die Angabe „32“
durch „31“ ersetzt.

20. In § 47 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort
„sechsjährige“ durch das Wort „drei-
jährige“ ersetzt.

21. §§ 48a und 48b erhalten folgende
Fassung:

„§ 48a

(1) Die Landeskammer für Psycho-
logische Psychotherapeuten und für
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten bestimmt Bezeichnungen
nach § 26 insbesondere in folgenden
Fachrichtungen:

1. Heilkunde bei Störungen mit
Krankheitswert, bei denen Psycho-
therapie indiziert ist in der kurati-
ven Versorgung,

2. Heilkunde bei Störungen mit
Krankheitswert, bei denen Psycho-
therapie indiziert ist in der Rehabi-
litation,

3. Heilkunde bei Störungen mit
Krankheitswert, bei denen Psycho-
therapie indiziert ist in der Präven-
tion und Gesundheitsförderung,

4. Öffentliches Gesundheitswesen,

5. Verbindungen dieser Fachrichtun-
gen.

(2) § 34 Abs. 1 und 2 findet keine
Anwendung.

§ 48b

Die Weiterbildung wird in von der
Landeskammer für Psychologische
Psychotherapeuten und für Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
zugelassenen Weiterbildungsstätten
durchgeführt. Die Leitung der Weiter-
bildung obliegt den durch die Kam-
mer ermächtigten Kammerangehöri-
gen. Das Nähere über die Zulassung
einer Einrichtung als Weiterbildungs-
stätte regelt die Kammer in einer
Weiterbildungsordnung.“

22. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Es können auch Berufspflichtver-
letzungen verfolgt werden, die
Kammerangehörige während ihrer
Zugehörigkeit zu einer vergleich-
baren Berufsvertretung im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik
Deutschland begangen haben.“

b) Als neuer Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Akten über berufsrechtli-
che Maßnahmen, die nicht zu ei-
nem berufsgerichtlichen Verfahren
geführt haben, sind fünf Jahre
nach Bestandskraft der Entschei-
dung, Akten aus berufsgerichtli-
chen Verfahren zehn Jahre nach
Rechtskraft der Entscheidung zu
vernichten. Beschlüsse oder Urteile
der Berufsgerichte sind auf Dauer
aufzubewahren.“

22a.§ 51 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„§ 51

(1) Erste Instanz ist das bei dem
Verwaltungsgericht Gießen gebildete
Berufsgericht für Heilberufe.“

23. In § 53 Abs. 2 wird nach Satz 1 fol-
gender Satz eingefügt:

„Sie dürfen nicht Mitglieder des Vor-
standes, der Delegiertenversamm-
lung, Angestellte der Kammer 
oder Medizinal-, Veterinärbeamtin-
nen oder Veterinärbeamte oder be-
amtete Apothekerinnen oder Apothe-
ker sein.“

24. Dem § 58 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 161a der Strafprozessordnung gilt
entsprechend.“

25. In § 59 Abs. 6 Satz 1 werden die Wor-
te „Bei geringer Schuld“ durch die
Angabe „Wenn die Schwere der
Schuld nicht entgegensteht,“ ersetzt.

26. In § 78 Abs. 2 Satz 1 werden die Wor-
te „fünfhundert und tausend Euro
(tausend und zweitausend Deutsche
Mark)“ durch die Angabe „750 und
2 000 Euro“, die Worte „zweihundert-
fünfzig und fünfhundert Euro (fünf-
hundert und tausend Deutsche
Mark)“ durch die Angabe „300 und
750 Euro“ und die Worte „vierhun-
dert und achthundert Euro (achthun-
dert und tausendsechshundert Deut-
sche Mark)“ durch die Angabe „500
und 1 000 Euro“ ersetzt.

27. In § 80 Satz 1 werden die Worte „ein-
hundertfünfzig Euro (dreihundert
Deutsche Mark)“ durch die Worte
„bis zu 300 Euro“ ersetzt.

27a.Dem § 85 wird folgender Satz ange-
fügt:

„§ 226 Abs. 2 Strafprozessordnung
findet mit der Maßgabe entsprechen-
de Anwendung, dass die Vorsitzen-
den des Berufsgerichts und des Lan-
desberufsgerichts für Heilberufe von
der Hinzuziehung eines Urkundsbe-
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amten der Geschäftsstelle absehen
können.“

28. In § 88 wird die Angabe „2006“
durch die Angabe „2011“ ersetzt.

Artikel 2

Art. 1 Nr. 16 und 17 tritt mit Wirkung
vom 21. Oktober 2007 in Kraft. Im Übri-
gen tritt dieses Gesetz am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Oktober 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r
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Der Beschluss über die Zuständigkeit
der einzelnen Ministerinnen und Minister
nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des
Landes Hessen vom 2. November 2005
(GVBl. I S. 702) wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt 3 (Geschäftsbereich des
Hessischen Ministers der Finanzen)
wird wie folgt geändert:

a) Nr. 315 (Allgemeines Grundvermö-
gen) und Nr. 316 (Behördenzentren
und -häuser) werden gestrichen;
die bisherigen Nr. 317 bis 337 wer-
den die Nr. 315 bis 335

b) Nr. 316 (neu) erhält folgende Fas-
sung:

„316 Gewährträgerschaft für und
Beteiligung an privatrechtli-
chen und öffentlich-rechtli-
chen Unternehmen, soweit
nicht die Zuständigkeit der
Staatskanzlei oder anderer
Ministerien gegeben ist,“

c) Nr. 327 (neu) erhält folgende Fas-
sung:

„327 Studienzentrum der Finanz-
verwaltung und Justiz Roten-
burg a. d. Fulda (mit den Bil-
dungseinrichtungen Verwal-
tungsfachhochschule in Ro-
tenburg a. d. Fulda – Fachbe-
reiche Rechtspflege und Steu-
er –, Landesfinanzschule Hes-
sen und Ausbildungsstätte für
den mittleren Justizdienst)4),“

d) Nr. 328 (neu) (Verwaltungsfach-
hochschule in Rotenburg an der
Fulda) wird gestrichen; die bisheri-
gen Nr. 329 (neu) bis 335 (neu) wer-
den die Nr. 328 bis 334

e) Nr. 330 (neu) erhält folgende Fas-
sung:

„330 Landesbetrieb Hessisches
Baumanagement (HBM),“.

2. Abschnitt 5 (Geschäftsbereich der Hes-
sischen Kultusministerin) wird wie
folgt geändert:

a) Nr. 504 erhält folgende Fassung:

„504 Lebensbegleitendes Lernen
(soweit nicht die Zuständig-
keit des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung oder des So-
zialministeriums gegeben ist),
Erwachsenenbildung, Volks-
hochschulen, Fernunterricht,“

b) Nr. 509 erhält folgende Fassung:

„509 Lehrerbildung, Versorgung
der Schulen mit Lehrperso-
nal,“.

3. Abschnitt 6 (Geschäftsbereich des
Hessischen Ministers für Wissenschaft
und Kunst) wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 618 wird als neue Nr. 619
eingefügt:

„619 Beteiligung an der Univer-
sitätsklinikum Gießen und
Marburg GmbH,“; die bis-
herigen Nr. 619 bis 637 wer-
den die Nr. 620 bis 638

b) in Nr. 620 (neu) wird das Wort „Ge-
samthochschule“ gestrichen

c) Nr. 631 (neu) erhält folgende Fas-
sung:

„631 Klinikum der Universität
Frankfurt, Universitätsklini-
kum Gießen und Marburg
GmbH im Rahmen der Belei-
hung (§ 25a Abs. 2 Uni-
KlinG),“.

4. In Abschnitt 7 (Geschäftsbereich des
Hessischen Ministers für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung) wer-
den in Nr. 725 nach dem Wort „Lan-
destreuhandstelle,“ die Worte „Beteili-
gung an der Institut Wohnen und Um-
welt GmbH (IWU),“ angefügt.

5. In Abschnitt 8 (Geschäftsbereich des
Hessischen Ministers für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz) wird nach Nr. 852 als neue 
Nr. 853 eingefügt:

„853 STIFTUNG NATURA 2000,“; die
bisherigen Nr. 853 und 854 wer-
den die Nr. 854 und 855.

Beschluss zur Änderung des Beschlusses
über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister

nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen 
vom 2. November 2005 (GVBl. I S. 702)*)

Vom 16. Oktober 2006

Wiesbaden, den 16. Oktober 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

K o c h

Die Hessische Landesregierung hat am 28. August 2006 gemäß Art. 104 Abs. 2 Satz 1 
der Verfassung des Landes Hessen über die Änderung der Zuständigkeit 

der einzelnen Ministerinnen und Minister beschlossen. 
Der Landtag hat gemäß Art. 104 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen

am 4. Oktober 2006 von dem Beschluss Kenntnis genommen. 
Die Änderung der Zuständigkeitsregelung wird nachstehend veröffentlicht.

*) Ändert GVBl. II 13-56
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Aufgrund des § 6 des Hessischen Was-
sergesetzes vom 6. Mai 2005 (GVBl. I 
S. 305) wird verordnet:

§ 1

Zweck, Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung dient der Umset-
zung der Richtlinie 2006/11/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
15. Februar 2006 betreffend die Ver-
schmutzung infolge der Ableitung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in die Ge-
wässer der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 64
S. 52).

(2) Sie gilt für die Festlegung von Qua-
litätszielen für Stoffe im Sinne des Art. 6
der Richtlinie 2006/11/EG und die Auf-
stellung von Programmen zur Verringe-
rung der Verschmutzung durch diese
Stoffe in den oberirdischen Gewässern im
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes.

§ 2

Festlegung von Qualitätszielen

(1) Als Qualitätsziele für oberirdische
Gewässer gelten die in Anhang 4, Tabelle
5 sowie die in Anhang 5 für die Stoffe mit
den EG-Nr. 3, 7, 62, 96 und (99) festgeleg-
ten Umweltqualitätsnormen der Verord-
nung zur Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie vom 17. Mai 2005 (GVBl. I 
S. 382).

(2) Bezugspunkt für die Qualitätsziele
im Gewässer sind die nach § 3 Abs. 2 
Nr. 1 festgelegten Messstellen. Das Qua-
litätsziel ist an der jeweiligen Messstelle
eingehalten, wenn der Mittelwert der in
einem Kalenderjahr ermittelten Ergebnis-
se das Qualitätsziel nicht überschreitet.
Dabei sind mindestens vier gleichmäßig
über das Jahr verteilte Messungen zu-
grunde zu legen.

§ 3

Programme zur Verringerung der 
Verschmutzung durch bestimmte Stoffe

(1) Die oberste Wasserbehörde stellt
mit Beteiligung der zuständigen Wasser-
behörden Programme zur Verringerung
der Verschmutzung von oberirdischen
Gewässern durch in § 2 genannten Stoffe
auf. Ziel der Programme ist es, die nach 
§ 2 festgelegten Qualitätsziele einzuhal-
ten oder in angemessenen Fristen zu er-
reichen. Die obere Wasserbehörde kann
mit Zustimmung der obersten Wasser-
behörde Überschreitungen der nach § 2
festgelegten Qualitätsziele zulassen,
wenn diese nicht oder nur mit unverhält-

nismäßigem Aufwand erreicht werden
können, insbesondere bei geogenen Vor-
belastungen des Gewässers, bei Altlasten,
infolge von Naturkatastrophen oder bei
Vorbelastungen, die nicht aus dem Land
Hessen stammen.

(2) Die Programme enthalten

1. die Festlegung der Messstellen,

2. eine Bestandsaufnahme der im Gewäs-
ser vorhandenen Stoffe, die in § 2 ge-
nannt sind,

3. die nach § 2 festgelegten Qualitätszie-
le,

4. Angaben zur Art und Weise der Über-
wachung der Einhaltung der Qualitäts-
ziele einschließlich einer Beschreibung
der Messverfahren, die dem Stand der
Technik entsprechen,

5. eine Bewertung der Überwachungser-
gebnisse im Hinblick auf die Qualitäts-
ziele,

6. die Ermittlung von Ursachen für die
Überschreitung von Qualitätszielen,

7. Maßnahmen zur Verringerung der Ge-
wässerverschmutzung, soweit auf-
grund der Bestandsaufnahme oder der
Überwachung ein Überschreiten von
Qualitätszielen festgestellt wird; hierzu
zählen auch Regelungen für die Zu-
sammensetzung und Verwendung von
Stoffen und Stoffgruppen sowie Pro-
dukten, die die letzten wirtschaftlich
realisierbaren technischen Fortschritte
berücksichtigen, sowie Maßnahmen,
die auf der Grundlage anderer als was-
serrechtlicher Vorschriften ergriffen
werden und zur Gewässerreinhaltung
beitragen,

8. die Begründung für eine im Einzelfall
zugelassene Überschreitung von Qua-
litätszielen nach Abs. 1 Satz 3,

9. Angaben zu den Fristen, innerhalb de-
rer die Programme durchzuführen
sind.

(3) Die Programme sind in Abständen
von nicht mehr als sechs Jahren fortzu-
schreiben.

(4) Bei Gewässern, die Ländergrenzen
überschreiten, unterrichtet die oberste
Wasserbehörde die im jeweils anderen
Land für die Aufstellung von Programmen
zuständige Behörde über die Programme
und Überwachungsergebnisse und stimmt
die Programme mit dieser ab.

§ 4

Erteilung von Erlaubnissen für 
Ableitungen der in § 2 genannten Stoffe

(1) Die Erteilung von Erlaubnissen für
Benutzungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 und
Abs. 2 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes

Verordnung 
über Qualitätsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur 

Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme 
(Qualitätszielverordnung)*)

Vom 2. Oktober 2006

*) GVBl. II 85-66
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für Ableitungen von Stoffen, für die durch
§ 2 Qualitätsziele festgelegt worden sind,
in oberirdische Gewässer ist daran auszu-
richten, dass durch die Ableitung nicht
die Erreichung der Qualitätsziele gefähr-
det wird.

(2) In der Erlaubnis für Ableitungen
der Stoffe, für die durch § 2 Qualitätsziele
festgelegt worden sind, sind zulässige, an
den Qualitätszielen auszurichtende Frach-
ten oder Konzentrationen der Stoffe fest-
zusetzen. Die zulässigen Frachten und
Konzentrationen der Stoffe können auch
durch Summen-, Leit- und Wirkparameter

begrenzt werden, sofern dies zu gleich-
wertigen Ergebnissen führt.

(3) Entsprechen vorhandene Ableitun-
gen nicht den Anforderungen der Abs. 1
und 2, so ist sicherzustellen, dass die er-
forderlichen Maßnahmen in angemesse-
ner Frist durchgeführt werden.

§ 5

Inkrafttreten,  Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2007 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2011 außer Kraft.

Wiesbaden, den 2. Oktober 2006

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r

K o c h f ü r  U m w e l t ,  l ä n d l i c h e n  R a u m  
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Aufgrund des § 52 Abs. 5 des Hessi-
schen Disziplinargesetzes vom 21. Juli
2006 (GVBl. I S. 394) und des § 6b Abs. 3
des Hessischen Gesetzes zur Ausführung
der Verwaltungsgerichtsordnung in der
Fassung vom 27. Oktober 1997 (GVBl. I 
S. 381), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. Juli 2006 (GVBl. I S. 394), wird
verordnet: 

§ 1

Der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs
werden die Aufgaben nach § 52 Abs. 4
Satz 1 des Hessischen Disziplinargesetzes
sowie nach § 6b Abs. 2 Satz 1 des Hessi-
schen Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung über die Auf-
stellung der Vorschlagslisten für die Wahl
von Beamtenbeisitzerinnen und Beamten-
beisitzern übertragen. 

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Verordnung
über Zuständigkeiten für die Bestellung der Beamtenbeisitzerinnen

und Beamtenbeisitzer im gerichtlichen Disziplinarverfahren*)

Vom 19. September 2006

*) GVBl. II 325-31

Wiesbaden, den 19. September 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z

B a n z e r
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Aufgrund des § 29 Abs. 4 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes in der Fassung
vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Dezember
2005 (GVBl. I S. 843), wird verordnet:

§ 1

(1) Hochschulgrade aus Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union (EU) oder des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) so-
wie Hochschulgrade des Europäischen
Hochschulinstituts Florenz und der Päpst-
lichen Hochschulen können in der Ori-
ginalform ohne Herkunftsbezeichnung
geführt werden.

(2) Inhaberinnen und Inhaber von in
einem wissenschaftlichen Promotionsver-
fahren erworbenen Doktorgraden, die in
den in Abs. 1 bezeichneten Staaten oder
Institutionen erworben wurden, können
anstelle der im Herkunftsland zugelasse-
nen oder nachweislich allgemein übli-
chen Abkürzung nach § 29 Abs. 1 des
Hessischen Hochschulgesetzes wahlweise
die Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zu-
satz und ohne Herkunftsbezeichnung
führen. Dies gilt nicht für Doktorgrade,
die ohne Promotionsstudien und -verfah-
ren vergeben werden (so genannte Be-
rufsdoktorate). Die gleichzeitige Führung
beider Abkürzungen ist nicht zulässig.

(3) Inhaberinnen und Inhaber von fol-
genden Doktorgraden können anstelle
der im Herkunftsland zugelassenen oder
nachweislich allgemein üblichen Abkür-
zung die Abkürzung „Dr.“ ohne fachli-
chen Zusatz, jedoch mit Herkunftsbe-
zeichnung führen:

1. Australien: „Doctor of ...“ mit jeweils
unterschiedlicher Abkür-
zung,

2. Israel: „Doctor of ...“ mit jeweils
unterschiedlicher Abkür-
zung,

3. Kanada: „Doctor of Philosophy“
Abkürzung: „Ph.D.“,

4. Russland: a) „kandidat biologices-
kich nauk“,

b) „kandidat chimices-
kich nauk“,

c) „kandidat farmacevti-
ceskich nauk“,

d) „kandidat filologices-
kich nauk“,

e) „kandidat fiziko-ma-
tematiceskich nauk“,

f) „kandidat geografi-
ceskich nauk“,

g) „kandidat geologo-
mineralogiceskich
nauk“,

h) „kandidat iskusstvo-
vedenija“,

i) „kandidat medicins-
kich nauk“,

j) „kandidat nauk (ar-
chitektura)”,

k) „kandidat psichologi-
ceskich nauk”,

l) „kandidat selskocho-
zjajstvennych nauk”,

m) „kandidat technices-
kich nauk”,

n) „kandidat veteri-
narnych nauk“,

5. Vereinigte Staaten von Amerika:
„Doctor of Philosophy“ Abkürzung:
„Ph.D.“ der in der Anlage aufgeführ-
ten Universitäten.

§ 2

Soweit Vereinbarungen und Abkom-
men der Bundesrepublik Deutschland mit
anderen Staaten über Gleichwertigkeiten
im Hochschulbereich die Inhaber auslän-
discher Grade begünstigen, erhalten die-
se Regelungen den Vorrang.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Verordnung 
zur Führung ausländischer akademischer Grade

(Gradführungsverordnung)*)

Vom 25. September 2006

*) GVBl. II 17-32

Wiesbaden, den 25. September 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s

Anlage
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Hochschule Ort

Arizona State University at the Tempe Campus Tempe, Arizona 

Auburn University Main Campus Auburn University, Alabama

Baylor University Waco, Texas

Boston College Chestnut Hill, Massachusetts

Boston University Boston, Massachusetts

Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, Ohio

Brandeis University Waltham, Massachusetts

Brigham Young University Provo, Utah

Brown University Providence, Rhode Island

California Institute of Technology Pasadena, California

Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania

Case Western Reserve University Cleveland, Ohio

Catholic University of America Washington, District of Columbia

Claremont Graduate University Claremont, California

Clark Atlanta University Atlanta, Georgia

Clark University Worcester, Massachusetts

Clarkson University Potsdam, New York

Clemson University Clemson, South Carolina

College of William and Mary Williamsburg, Virginia

Colorado School of Mines Golden, Colorado

Colorado State University Fort Collins, Colorado

Columbia University in the City of New York New York, New York

Cornell University-Endowed Colleges Ithaca, New York

CUNY Graduate School and University Center New York, New York

Dartmouth College Hanover, New Hampshire

Drexel University Philadelphia, Pennsylvania

Duke University Durham, North Carolina

Emory University Atlanta, Georgia

Florida Atlantic University-Boca Raton Boca Raton, Florida

Florida Institute of Technology-Melbourne Melbourne, Florida

Florida International University Miami, Florida

Florida State University Tallahassee, Florida

Fordham University Bronx, New York

George Mason University Fairfax, Virginia

George Washington University Washington, District of Columbia

Georgetown University Washington, District of Columbia

Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, Georgia

Georgia State University Atlanta, Georgia

Harvard University Cambridge, Massachusetts

Howard University Washington, District of Columbia

Illinois Institute of Technology Chicago, Illinois

Indiana University-Bloomington Bloomington, Indiana

Indiana University-Purdue University-Indianapolis Indianapolis, Indiana

Iowa State University Ames, Iowa

Jackson State University Jackson, Mississippi

Johns Hopkins University Baltimore, Maryland

Kansas State University Manhattan, Kansas

Kent State University-Main Campus Kent, Ohio

Anlage zu § 1
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Lehigh University Bethlehem, Pennsylvania

Louisiana State Univ & Ag & Mech & Hebert Laws Ctr Baton Rouge, Louisiana

Loyola University Chicago Chicago, Illinois

Marquette University Milwaukee, Wisconsin

Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts

Miami University-Oxford Oxford, Ohio

Michigan State University East Lansing, Michigan

Michigan Technological University Houghton, Michigan

Mississippi State University Mississippi State, Mississippi

Montana State University-Bozeman Bozeman, Montana

New Jersey Institute of Technology Newark, New Jersey

New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, New Mexico

New York University New York, New York

North Carolina A & T State University Greensboro, North Carolina

North Carolina State University at Raleigh Raleigh, North Carolina

North Dakota State University-Main Campus Fargo, North Dakota

Northeastern University Boston, Massachusetts

Northern Arizona University Flagstaff, Arizona

Northern Illinois University Dekalb, Illinois

Northwestern University Evanston, Illinois

Ohio State University-Main Campus Columbus, Ohio

Ohio University-Main Campus Athens, Ohio

Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, Oklahoma

Old Dominion University Norfolk, Virginia

Oregon State University Corvallis, Oregon

Pennsylvania State University-Main Campus University Park, Pennsylvania

Polytechnic University Brooklyn, New York

Princeton University Princeton, New Jersey

Purdue University-Main Campus West Lafayette, Indiana

Rensselaer Polytechnic Institute Troy, New York

Rice University Houston, Texas

Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, New Jersey

Rutgers University-Newark Newark, New Jersey

Saint Louis University-Main Campus St. Louis, Missouri

San Diego State University San Diego, California

South Dakota State University Brookings, South Dakota

Southern Illinois University Carbondale Carbondale, Illinois

Stanford University Stanford, California

Stevens Institute of Technology Hoboken, New Jersey

SUNY at Albany Albany, New York

SUNY at Binghamton Binghamton, New York

SUNY at Buffalo Buffalo, New York

SUNY at Stony Brook Stony Brook, New York

SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, New York

Syracuse University Syracuse, New York

Teachers College at Columbia University New York, New York

Temple University Philadelphia, Pennsylvania

Texas A & M University College Station, Texas

Texas Tech University Lubbock, Texas

Tufts University Medford, Massachusetts

Tulane University of Louisiana New Orleans, Louisiana

University of Akron Main Campus Akron, Ohio
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University of Alabama, The Tuscaloosa, Alabama

University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama

University of Alabama in Huntsville Huntsville, Alabama

University of Alaska Fairbanks Fairbanks, Alaska

University of Arizona Tucson, Arizona

University of Arkansas Main Campus Fayetteville, Arkansas

University of California-Berkeley Berkeley, California

University of California-Davis Davis, California

University of California-Irvine Irvine, California

University of California-Los Angeles Los Angeles, California

University of California-Riverside Riverside, California

University of California-San Diego La Jolla, California

University of California-Santa Barbara Santa Barbara, California

University of California-Santa Cruz Santa Cruz, California

University of Central Florida Orlando, Florida

University of Chicago Chicago, Illinois

University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, Ohio

University of Colorado at Boulder Boulder, Colorado

University of Colorado at Denver and 
Health Sciences Center Denver, Colorado

University of Connecticut Storrs, Connecticut

University of Dayton Dayton, Ohio

University of Delaware Newark, Delaware

University of Denver Denver, Colora

University of Florida Gainesville, Florida

University of Georgia Athens, Georgia

University of Hawaii at Manoa Honolulu, Hawaii

University of Houston-University Park Houston, Texas

University of Idaho Moscow, Idaho

University of Illinois at Chicago Chicago, Illinois

University of Illinois at Urbana-Champaign Champaign, Illinois

University of Iowa Iowa City, Iowa

University of Kansas Main Campus Lawrence, Kansas

University of Kentucky Lexington, Kentucky

University of Louisiana at Lafayette Lafayette, Louisiana

University of Louisville Louisville, Kentucky

University of Maine Orono, Maine

University of Maryland-Baltimore County Baltimore, Maryland

University of Maryland-College Park College Park, Maryland

University of Massachusetts-Amherst Amherst, Massachusetts

University of Memphis Memphis, Tennessee

University of Miami Coral Gables, Florida

University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, Michigan

University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, Minnesota

University of Mississippi Main Campus University, Mississippi

University of Missouri-Columbia Columbia, Missouri

University of Missouri-Kansas City Kansas City, Missouri

University of Missouri-Rolla Rolla, Missouri

University of Missouri-St. Louis St. Louis, Missouri

University of Montana-Missoula, The Missoula, Montana

University of Nebraska at Lincoln Lincoln, Nebraska

University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, Nevada
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University of Nevada-Reno Reno, Nevada

University of New Hampshire-Main Campus Durham, New Hampshire

University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, New Mexico

University of New Orleans New Orleans, Louisiana

University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, North Carolina

University of North Carolina at Greensboro Greensboro, North Carolina

University of North Dakota-Main Campus Grand Forks, North Dakota

University of North Texas Denton, Texas

University of Notre Dame Notre Dame, Indiana

University of Oklahoma Norman Campus Norman, Oklahoma

University of Oregon Eugene, Oregon

University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania

University of Pittsburgh-Main Campus Pittsburgh, Pennsylvania

University of Puerto Rico-Rio Piedras Campus Rio Piedras, Puerto Rico

University of Rhode Island Kingston, Rhode Island

University of Rochester Rochester, New York

University of South Carolina-Columbia Columbia, South Carolina

University of South Florida Tampa, Florida

University of Southern California Los Angeles, California

University of Southern Mississippi Hattiesburg, Mississippi

University of Tennessee, The Knoxville, Tennessee

University of Texas at Arlington, The Arlington, Texas

University of Texas at Austin, The Austin, Texas

University of Texas at Dallas, The Richardson, Texas

University of Texas at El Paso, The El Paso, Texas

University of Toledo Toledo, Ohio

University of Tulsa Tulsa, Oklahoma

University of Utah Salt Lake City, Utah

University of Vermont and State Agricultural Coll Burlington, Vermont

University of Virginia-Main Campus Charlottesville, Virginia

University of Washington-Seattle Campus Seattle, Washington

University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin

University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, Wisconsin

University of Wyoming Laramie, Wyoming

Utah State University Logan, Utah

Vanderbilt University Nashville, Tennessee

Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia

Virginia Polytechnic Institute and State Univ Blacksburg, Virginia

Wake Forest University Winston Salem, North Carolina

Washington State University Pullman, Washington

Washington University in St. Louis St. Louis, Missouri

Wayne State University Detroit, Michigan

West Virginia University Morgantown, West Virginia

Western Michigan University Kalamazoo, Michigan

Wichita State University Wichita, Kansas

Wright State University-Main Campus Dayton, Ohio

Yale University New Haven, Connecticut

Yeshiva University New York, New York
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Artikel 11)

Hessische Verordnung über 
Sachverständige für Bodenschutz und

Altlasten nach § 18 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes

Aufgrund des § 20 des Hessischen Alt-
lastengesetzes vom 20. Dezember 1994
(GVBl. I S. 764), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Oktober 1998 (GVBl. I 
S. 413), und des § 36 Abs. 3 der Gewerbe-
ordnung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 
S. 203), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. August 2006 (BGBl. I S. 1970), in
Verbindung mit § 1 der Verordnung zur
Übertragung der Befugnis zum Erlass von
Rechtsverordnungen über Sachverständi-
ge im Bereich des Bodenschutzes vom 
19. Juli 2006 (GVBl. I S. 467) wird verord-
net:

Inhaltsübersicht

§ 1 Anerkennung von Sachverständi-
gen

§ 2 Anerkennungsvoraussetzungen

§ 3 Pflichten von anerkannten Sachver-
ständigen

§ 4 Anerkennungsverfahren

§ 5 Fachgremium

§ 6 Befristung der Anerkennung

§ 7 Vereinfachtes Verfahren

§ 8 Bekanntgabe 

§ 9 Erlöschen der Anerkennung

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage

§ 1

Anerkennung von Sachverständigen

(1) Sachverständige, die nach den Vor-
schriften dieser Verordnung anerkannt
werden, sind im Umfang dieser Anerken-
nung Sachverständige nach § 18 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes vom 17. März
1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 9. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3214).

(2) Die Anerkennung kann für eines
oder mehrere der folgenden Sachgebiete
erfolgen:

1. Flächenhafte und standortbezogene
Erfassung/historische Erkundung,

2. Gefährdungsabschätzung für den Wir-
kungspfad Boden – Gewässer,

3. Gefährdungsabschätzung für den Wir-
kungspfad Boden – Pflanze, Vorsorge
zur Begrenzung von Stoffeinträgen in
den Boden und beim Auf- und Einbrin-
gen von Materialien,

4. Gefährdungsabschätzung für den Wir-
kungspfad Boden – Mensch,

5. Sanierung,

6. Gefahrenermittlung, -beurteilung und
-abwehr von schädlichen Bodenverän-
derungen aufgrund von Bodenerosion
durch Wasser.

(3) Zuständige Stelle für die Anerken-
nung ist die örtlich zuständige Industrie-
und Handelskammer oder die Ingenieur-
kammer des Landes Hessen. Das Hessi-
sche Landesamt für Umwelt und Geologie
wirkt bei der Anerkennung mit.

§ 2

Anerkennungsvoraussetzungen

(1) Als Sachverständige werden natür-
liche Personen anerkannt, die die erfor-
derliche Sachkunde besitzen, über die er-
forderliche gerätetechnische Ausstattung
verfügen und gegen deren Zuverlässig-
keit keine Bedenken bestehen.

(2) Die erforderliche Sachkunde besit-
zen Personen, die den allgemeinen und
den sachgebietsspezifischen Anforderun-
gen für mindestens ein Sachgebiet nach
der Anlage zu dieser Verordnung genü-
gen. Die gerätetechnische Ausstattung
muss die in der Anlage genannten Anfor-
derungen für das jeweilige Sachgebiet er-
füllen.

(3)  Die erforderliche Zuverlässigkeit
besitzen nur Personen, von denen eine
gewissenhafte, unabhängige und unpar-
teiliche Erfüllung ihrer Aufgaben und
Pflichten zu erwarten ist.

§ 3

Pflichten von anerkannten 
Sachverständigen

(1) Anerkannte Sachverständige müs-
sen die Gewähr für die Erfüllung der in 
§ 2 genannten Anforderungen bieten.  

(2) Anerkannte Sachverständige haben
dafür Sorge zu tragen, dass sie über den
erforderlichen aktuellen Wissensstand in
den Sachgebieten verfügen, für die sie
anerkannt sind. Hierzu haben sie sich in
geeigneter Weise fortzubilden und den
notwendigen Erfahrungsaustausch zu
pflegen. Die Fortbildung ist der zuständi-
gen Industrie- und Handelskammer oder
Ingenieurkammer auf Verlangen, spätes-
tens jedoch mit einem Antrag auf Verlän-
gerung der Anerkennung nachzuweisen.

(3) Anerkannte Sachverständige müs-
sen eigenverantwortlich eine Haftpflicht-
versicherung in angemessener Höhe,
mindestens jedoch zwei Millionen Euro,
abschließen und während der Zeit der
Anerkennung aufrechterhalten. Sie müs-
sen sie in regelmäßigen Abständen auf
Angemessenheit prüfen.

Verordnung
zur Anerkennung von Sachverständigen im Bereich des Bodenschutzes

Vom 27. September 2006

1) GVBl. II 89-31

Anlage
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(4) Anerkannte Sachverständige sind
verpflichtet, der Auftraggeberin oder dem
Auftraggeber unaufgefordert und unver-
züglich Auskünfte über alle Umstände zu
geben, die geeignet sind, Zweifel an ihrer
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu
wecken.

(5) Gemeinschaftsgutachten mit ande-
ren Sachverständigen müssen zweifelsfrei
erkennen lassen, wer für welche Teile
verantwortlich ist. Übernehmen Sachver-
ständige Leistungen Dritter, müssen sie
darauf hinweisen.

(6) Anerkannte Sachverständige haben
bei der Erstellung von Gutachten insbe-
sondere darzustellen:

1. Anlass und Zweck des Gutachtens,

2. die zu berücksichtigenden Informa-
tionen und Randbedingungen,

3. das Ergebnis in schlüssiger und nach-
vollziehbarer Form,

4. eine für die Betroffenen im Sinne des 
§ 12 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
nachvollziehbare Begründung.

§ 4

Anerkennungsverfahren

(1) Antragstellerinnen und Antragstel-
ler haben das Sachgebiet, für das sie an-
erkannt werden wollen, entsprechend der
Anlage zu dieser Verordnung zu bezeich-
nen und die Erfüllung der Anforderungen
dieser Verordnung nachzuweisen. Dem
Antrag sind mindestens drei selbstverfas-
ste Gutachten oder gleichwertige Arbeits-
proben mit entsprechendem Eigenanteil
aus dem jeweiligen Sachgebiet beizufü-
gen. Die Gutachten oder Arbeitsproben
sollen nicht älter als zwei Jahre sein. Sie
können hinsichtlich der Auftraggeberin
oder des Auftraggebers und der Ortsbe-
zeichnung anonymisiert werden. Die zu-
ständige Industrie- und Handelskammer
oder Ingenieurkammer kann die Vorlage
weiterer Unterlagen fordern.

(2) Die zuständige Industrie- und Han-
delskammer oder Ingenieurkammer über-
prüft das Vorliegen der Anerkennungs-
voraussetzungen; sie kann dazu zusätz-
lich Referenzen einholen, Stellungnah-
men fachkundiger Dritter abfragen und
weitere Erkenntnisquellen nutzen. Zur
Überprüfung der erforderlichen Sachkun-
de bedient sich die zuständige Industrie-
und Handelskammer oder Ingenieurkam-
mer eines Fachgremiums.  

(3) Die Bewertung der Sachkunde er-
folgt aufgrund der eingereichten Gutach-
ten oder Arbeitsproben sowie einer Über-
prüfung der Antragstellerin oder des An-
tragstellers. Das Fachgremium gibt hin-
sichtlich der erforderlichen Sachkunde
gegenüber der zuständigen Industrie-
und Handelskammer oder Ingenieurkam-
mer ein Votum ab.  

(4) Vor einer von dem Votum nach § 5
Abs. 4 abweichenden Entscheidung über
die Sachkunde ist dem Fachgremium und
dem Hessischen Landesamt für Umwelt

und Geologie Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.  

(5) Die Anerkennung erfolgt durch öf-
fentliche Bestellung und Vereidigung
nach § 36 der Gewerbeordnung sowie die
Veröffentlichung im Staatsanzeiger für
das Land Hessen.  

§ 5

Fachgremium

(1) Das Fachgremium nach § 4 Abs. 2
arbeitet auf der Grundlage einer Ge-
schäfts- und Verfahrensordnung, die von
den Industrie- und Handelskammern oder
der Ingenieurkammer im Einvernehmen
mit dem Hessischen Landesamt für Um-
welt und Geologie erlassen wird.

(2) Die Industrie- und Handelskammer
oder Ingenieurkammer, bei der das Fach-
gremium seinen Sitz hat, beruft im Ein-
vernehmen mit dem Hessischen Landes-
amt für Umwelt und Geologie, das ein ei-
genes Benennungsrecht hat, für die Dau-
er von fünf Jahren geeignete Personen in
das Fachgremium. Bei der Berufung ist
anzugeben, auf welchem Sachgebiet
nach dem Anhang dieser Verordnung ei-
ne Person an der Überprüfung mitwirkt.

(3) Das Fachgremium besteht aus min-
destens drei Personen. Seine Zusammen-
setzung richtet sich nach den im Einzel-
fall beantragten Sachgebieten. In jedem
Fachgremium muss eine der vom Hessi-
schen Landesamt für Umwelt und Geolo-
gie benannten Personen vertreten sein.

(4) Das Fachgremium überprüft die
Sachkunde sowie die gerätetechnische
Ausstattung der Antragstellerin oder des
Antragstellers. Es gibt ein Votum ab, das
einstimmig erfolgen soll.

(5) Als Fachgremium zur Überprüfung
der Sachkunde und der gerätetechni-
schen Ausstattung können im Einverneh-
men zwischen den Industrie- und Han-
delskammern oder der Ingenieurkammer
und dem Hessischen Landesamt für Um-
welt und Geologie auch Stellen benannt
werden, die in anderen Bundesländern
für die Überprüfung der Sachkunde von
Sachverständigen nach § 18 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes zuständig sind und
deren Besetzung den sachgebietsspezifi-
schen Anforderungen an die Sachkunde
und gerätetechnische Ausstattung ent-
spricht.

§ 6

Befristung der Anerkennung

(1) Die Anerkennung nach § 1 und de-
ren Verlängerung wird jeweils auf fünf
Jahre befristet erteilt. Bei einer Erstaner-
kennung kann die Frist von fünf Jahren
unterschritten werden.

(2) Die Verlängerung der Anerken-
nung erfolgt im vereinfachten Verfahren
nach § 7.
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§ 7

Vereinfachtes Verfahren

(1) Personen, die bereits von einer
staatlichen oder staatlich anerkannten
Institution in Deutschland oder in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften als Sachverständige im Bereich
Bodenschutz überprüft und anerkannt
oder öffentlich bestellt und vereidigt sind
oder waren, können auf Antrag im ver-
einfachten Verfahren als Sachverständige
im Sinne dieser Verordnung anerkannt
werden. Sie müssen dazu nachweisen,
dass sie die wesentlichen Anforderungen
nach § 2 bereits aufgrund der Anerken-
nung oder der öffentlichen Bestellung
und Vereidigung nach Satz 1 erfüllen. Sie
müssen zusätzlich die Erfüllung solcher
Anforderungen nachweisen, die nicht be-
reits im anderen Verfahren nachgewiesen
worden sind oder aufgrund des Zeit-
ablaufs eines neuerlichen Nachweises be-
dürfen.

(2) Bei der Verlängerung der Anerken-
nung ist die Einhaltung der Pflichten nach
§ 3 besonders zu prüfen. Auf Verlangen
der zuständigen Industrie- und Handels-
kammer oder Ingenieurkammer sind Gut-
achten oder Arbeitsproben aus den letz-
ten fünf Jahren vorzulegen.

(3) Dem Hessischen Landesamt für
Umwelt und Geologie ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, bevor im ver-
einfachten Verfahren eine Anerkennung
ausgesprochen oder verlängert wird, so-
weit nicht das Fachgremium beteiligt
wird. § 4 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 8

Bekanntgabe

(1) Die zuständige Industrie- und Han-
delskammer oder Ingenieurkammer
macht die Anerkennung der Sachverstän-
digen in ihrem Mitteilungsorgan bekannt.
Das Hessische Landesamt für Umwelt
und Geologie veranlasst die Veröffentli-
chung im Staatsanzeiger für das Land
Hessen. Die Sachgebiete, die Gegenstand
der Anerkennung sind, sind in der Veröf-
fentlichung zu bezeichnen.

(2) Name, Adresse, Telekommunikati-
onsdaten und Sachgebietsbezeichnung
der Sachverständigen werden sowohl
durch die Industrie- und Handelskammer
oder Ingenieurkammer oder durch einen

von ihr beauftragten Dritten als auch
durch das Hessische Landesamt für Um-
welt und Geologie gespeichert und kön-
nen in Listen oder auf sonstigen Datenträ-
gern veröffentlicht und auf Anfrage jeder-
mann zur Verfügung gestellt werden. Ei-
ne Bekanntmachung im Internet ist nur
zulässig, wenn die Sachverständigen zu-
gestimmt haben.

§ 9

Erlöschen der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt

1. mit Ablauf der nach § 6 Abs. 1 festge-
legten Frist

2. durch Rücknahme oder Widerruf oder

3. wenn die Sachverständigen auf die
Anerkennung verzichten oder das 
68. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Für die Bekanntgabe des Erlö-
schens der Anerkennung gilt § 8 Abs. 1
entsprechend.

§ 10

Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderung der Verordnung über die Be-
stimmung der zuständigen Behörden
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz

Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Gesetzes
über Zuständigkeiten nach dem Bundes-
Bodenschutzgesetz vom 9. November
2000 (GVBl. I S. 508), geändert durch Ge-
setz vom 29. November 2005 (GVBl. I 
S. 769), wird verordnet:

§ 1 Abs. 4 der Verordnung über die Be-
stimmung der zuständigen Behörden
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz
vom 9. März 1999 (GVBl. I S. 188), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 24. April
2006 (GVBl. I S. 138), wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

2) Ändert GVBl. II 89-25

Wiesbaden, den 27. September 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Anlage zu Artikel 1 § 2

Anforderungen an die erforderliche Sachkunde
(Fachliche Voraussetzungen)

Die Sachverständigentätigkeit im Be-
reich Bodenschutz/Altlasten erfordert ein
weit gefächertes Spektrum natur- und in-
genieurwissenschaftlicher Kenntnisse und
Erfahrungen. Erforderlich ist im besonde-
ren Maße ein fach- und medienübergrei-
fendes Verständnis sowie in der Regel in-
terdisziplinäres Arbeiten.

Sachverständige haben die Anforde-
rungen nach Nr. 1 und die Anforderun-
gen für mindestens ein Sachgebiet nach
Nr. 2.1,  2.2,  2.3,  2.5 und 2.6 zu erfüllen.

Sachverständige für Bodenschutz und
für Altlasten müssen im besonderen Maße
befähigt sein:

– Sachlagen, bei denen eine Entschei-
dung der zuständigen Behörde über
Sofortmaßnahmen herbeizuführen ist,
zu erkennen und geeignete Maßnah-
men vorzuschlagen,

– Untersuchungsdefizite und gegebenen-
falls noch offene Fragen aufzuzeigen,

– Vorschläge für das weitere Vorgehen zu
entwickeln,

– Untersuchungen zu koordinieren und
Hilfsleistungen zu veranlassen,

– zu erkennen, ob weitere Sachverständi-
ge hinzuzuziehen sind und

– Sachverhalte abschließend zu beurtei-
len.

1. Allgemeine Anforderungen

Im Einzelnen sind folgende Voraus-
setzungen zu erfüllen:

1.1 Vor- und Fortbildung

1.1.1 Abgeschlossenes Studium an einer
Universität oder Fachhochschule
der bei den einzelnen Sachgebieten
genannten Fachrichtungen oder ei-
ne gleichwertige Qualifikation

1.1.2 eine mindestens fünfjährige prakti-
sche Tätigkeit im Bereich Boden-
schutz/Altlasten oder zumindest in
Umweltbereichen mit engem Bezug
zum Bereich Bodenschutz/Altlasten
(zum Beispiel Wasserwirtschaft,
Landwirtschaft, Abfallwirtschaft);
davon mindestens drei Jahre eine
Tätigkeit, bei der eigenverantwort-
liche Entscheidungen zu treffen wa-
ren

1.1.3 erfolgreiche Teilnahme an geeigne-
ten Fortbildungsmaßnahmen in den
letzten drei Jahren vor der Antrag-
stellung.

1.2 Allgemeine fachliche Kenntnisse

1.2.1 Grundkenntnisse in Geologie, Hy-
drogeologie und Bodenkunde

1.2.2 Grundkenntnisse in anorganischer,
organischer, physikalischer und tech-
nischer Chemie

1.2.3 Kenntnisse geeigneter Methoden
der Erfassung, Gefährdungsab-
schätzung, Sanierung und Überwa-
chung

1.2.4 Kenntnisse in der Bewertung von
Bodenfunktionen in Bezug auf de-
ren Funktionserfüllung oder Emp-
findlichkeit gegenüber Einwirkun-
gen

1.2.5 Grundkenntnisse in Arbeitsschutz
und in Gesundheitsschutz

1.2.6 Grundkenntnisse in Datenanalyse,
Statistik und Informationsverarbei-
tung

1.2.7 Kenntnisse der grundlegenden fach-
lichen Regelwerke.  

1.3 Allgemeine rechtliche und verwal-
tungsorganisatorische Kenntnisse

1.3.1 Grundkenntnisse der einschlägigen
Rechtsvorschriften, insbesondere

– Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG)

– Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV)

– Landesbodenschutzgesetze und
andere Ausführungsgesetze der
Länder und zugehörige Rechts-
vorschriften

– Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetz (KrW-/AbfG)

– Landesabfallgesetze

– Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

– Landeswassergesetze und zuge-
hörige Rechtsvorschriften

– Baugesetzbuch (BauGB)

– Bundesberggesetz (BBergG)

– Bundes-Immissionsschutzgesetz

(BImSchG) und zugehörige Ver-
ordnungen

– Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) und 
Hessisches Naturschutzgesetz
(HENatG)

– Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV)

– Grundwasserverordnung

– Umweltstrafrecht

– Unfallverhütungsvorschriften
(insbesondere BGR 128:2000)

– Vertragsrecht (BGB, VOB, VOL,
VOF, HOAI)

1.3.2 Kenntnisse über Aufbau und Zu-
ständigkeitsregelungen der öffentli-
chen Verwaltung.
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2. Sachgebietsspezifische Anforde-
rungen

2.1 Sachgebiet flächenhafte und 
standortbezogene Erfassung/
Historische Erkundung

2.1.1 Fachrichtung

a) Abgeschlossenes Studium der
Fachrichtung Geologie, Boden-
kunde, Physische Geographie,
Geoökologie, Landschaftsökolo-
gie oder Geodäsie mit für das
Sachgebiet geeigneten Studien-
schwerpunkten

b) abgeschlossenes Studium ande-
rer Fachrichtungen der Natur-,
Ingenieur- oder Geschichtswis-
senschaften, wenn der Nach-
weis einer für das Sachgebiet
hinreichenden Ausbildung er-
bracht wird.

2.1.2 Besondere fachliche Kenntnisse

Sachverständige müssen in der La-
ge sein, die für die Erhebungen
über altlastverdächtige Flächen und
Verdachtsflächen (standortbezogen
oder flächenhaft) bedeutsamen Ver-
fahren der Archivrecherche und
Schriftgutauswertung, der multi-
temporalen Karten- und Luftbild-
auswertung, der Zeitzeugenbefra-
gung sowie Geländebegehungen
sachgerecht auszuwählen und
durchzuführen. Sie müssen weiter-
hin die gewonnenen Tatsachen und
Erkenntnisse auswerten und so dar-
stellen können, dass eine tragfähige
Grundlage für die Entscheidung
über weitere Schritte und für deren
Planung vorliegt. Hierzu gehören
insbesondere Kenntnisse über:

a) Recherche und Auswertung von
Schriftgut in öffentlichen, priva-
ten (betrieblichen) oder behörd-
lichen Archiven, einschließlich
vorhandener Gutachten

– Änderungen in der öffentli-
chen Verwaltung im Zuge
von Verwaltungs- und Territo-
rialreformen

– Gliederung des Archivwesens
und Erschließung der Bestän-
de; rechtliche Beschränkungen
der Einsichtnahme; Vorschrif-
ten zur Aufbewahrung, Aus-
sonderung und Weitergabe

b) Recherche und Auswertung von
Karten und Luftbildern

– Fundstellen für historisches
wie aktuelles Luftbild- und
Kartenmaterial

– Techniken der multitempora-
len Auswertung von Karten
und Luftbildern

– spezifische Merkmale histori-
scher Luftbilder

– Inhalte und Gestaltungsre-
geln amtlicher Kartenwerke
sowie deren Veränderungen

– Auswertung thematischer Kar-
ten, auch unter Einsatz geo-
grafischer Informationssyste-
me, zur Abgrenzung von Ver-
dachtsflächen, altlastverdäch-
tigen Flächen und Bewertung
von Bodenfunktionen

c) Befragung von Zeitzeugen; Ent-
wicklung einzelfallbezogener Be-
fragungskonzepte

d) altlast- und bodenrelevante Her-
stellungsverfahren, Betriebs-
und Arbeitsabläufe

e) Ortsbegehungen und Gelände-
aufnahmen unter Berücksichti-
gung altlastrelevanter Aspekte

f) fachliche Beurteilung der Ergeb-
nisse von Erhebungen/Histori-
schen Erkundungen bezüglich

– Art, Lage und Umfang mögli-
cher Kontaminationen

– Lage und Veränderungen alt-
lastrelevanter Anlagenteile,
Produktionsprozesse und Be-
triebsabläufe

– Ablagerungsorten und -zeit-
räumen, Art, Menge und Her-
kunft der abgelagerten Stoffe

– Kriegseinwirkungen, Havari-
en, Betriebsstörungen und so
weiter.

g) fachliche Beurteilung von An-
haltspunkten für das Vorliegen
einer schädlichen Bodenverän-
derung oder Altlast

h) spezielle fachliche Regelwerke
und Arbeitshilfen.  

2.2 Sachgebiet Gefährdungsabschät-
zung für den Wirkungspfad Boden-
Gewässer

2.2.1 Fachrichtung

a) Abgeschlossenes Studium der
Fachrichtung Geologie, Geo-
ökologie, Chemie oder Bauinge-
nieurwesen mit für das Sachge-
biet geeigneten Studienschwer-
punkten

b) abgeschlossenes Studium ande-
rer Fachrichtungen der Natur-
wissenschaften oder Ingenieur-
wissenschaften, wenn der Nach-
weis einer für das Sachgebiet
hinreichenden Ausbildung er-
bracht wird.

2.2.2 Besondere fachliche Kenntnisse

Sachverständige müssen in der La-
ge sein, alle Untersuchungen von
Gewässergefährdungen und -schä-
den im Zusammenhang mit Altlas-
ten und flächenhaften Bodenbelas-
tungen zu planen, die Ergebnisse
zu beurteilen und die Vergabe und
Ausführung der gewerblichen Leis-
tungen fachlich zu begleiten. Hier-
zu gehören insbesondere folgende
Kenntnisse:
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a) Boden- und Gesteinsarten, Stra-
tigraphie und Tektonik, regio-
nale Geologie, hydraulische
Leitfähigkeit von Gesteinen und
Gesteinsverbänden

b) hydrologische und hydrogeolo-
gische Zusammenhänge

c) gewässerrelevante Stoffe, ein-
schließlich deren Herkunft und
Eintragspfaden in den Boden

d) physikalische und chemische
Stoffeigenschaften und Stoffwir-
kungen

e) hydrogeochemische und mikro-
biologische Vorgänge im Boden
und im Gewässer, Schadstoff-
mobilität

f) stoffliche Ausbreitungsvorgänge
und Rückhaltevermögen in der
gesättigten und ungesättigten
Zone

g) Sanierungsverfahren für Boden
und Grundwasser, einschließ-
lich Mobilitätsverminderung

h) Ortsbegehungen und Gelände-
aufnahmen

i) bodenkundliche Ansprache von
Böden, insbesondere anthropo-
gen veränderter Böden

j) Planung und Koordinierung von
Maßnahmen zur Erfassung und
Erkundung der geologischen
und hydrogeologischen Rand-
bedingungen; Hintergrundge-
halte und -konzentrationen

k) Probenentnahme, -behandlung
und -analytik von Böden, Bo-
denmaterialien und sonstigen
Materialien, Oberflächen-, Si-
cker- und Grundwasser, Boden-
luft und Deponiegas einschließ-
lich analytischer Schnellverfah-
ren und Vor-Ort-Bestimmungen

l) Ausarbeitung von Untersu-
chungsprogrammen, Kosten-
schätzung, Qualitätssicherung

m) Ausschreibung und Begleitung
von Untersuchungen, zum Bei-
spiel Sondier- und Bohrarbeiten,
Bau von Grundwassermessstel-
len, Pumpversuche, Probennah-
me und -behandlung, Analytik-
leistungen

n) Einsatz von Modellen zur Simu-
lation der Freisetzung und Aus-
breitung von Schadstoffen und
deren Einwirkung auf Gewässer

o) spezielle fachliche Regelwerke
und Arbeitshilfen

p) fachliche Beurteilung der Er-
gebnisse, insbesondere

– Aussagefähigkeit von Unter-
suchungsergebnissen, Über-
tragbarkeit von Laboruntersu-
chungen

– Feststellung altlastbedingter
Verunreinigungen und aktu-
eller Schadensfälle

– Verfahren und Methoden zur
weiteren Sachverhaltsermitt-
lung und -beurteilung bei
Prüfwertüberschreitung

– Prognose der Schadstoffaus-
breitung im Boden, in das
Grundwasser und in oberirdi-
sche Gewässer

– Art, Umfang und Prognose
der Ausbreitung von Grund-
wasserverunreinigungen

– abschließende Darstellung
des Sachverhalts und Emp-
fehlung weiterer Maßnahmen
unter Berücksichtigung der
einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten.

2.3 Sachgebiet Gefährdungsabschät-
zung für den Wirkungspfad Boden-
Pflanze / Vorsorge zur Begrenzung
von Stoffeinträgen in den Boden
und beim Auf- und Einbringen von
Materialien

2.3.1 Fachrichtung

a) Abgeschlossenes Studium der
Fachrichtungen Bodenwissen-
schaften, Agrarwissenschaften,
Gartenbauwissenschaften, Lan-
despflege, Geographie, Ökolo-
gie, Geoökologie oder Biologie
mit für das Sachgebiet geeigne-
ten Studienschwerpunkten

b) abgeschlossenes Studium ande-
rer Fachrichtungen der Natur-
wissenschaften oder Ingenieur-
wissenschaften, wenn der Nach-
weis einer für das Sachgebiet
hinreichenden Ausbildung er-
bracht wird.

2.3.2 Besondere fachliche Kenntnisse

Sachverständige müssen in der La-
ge sein, alle Untersuchungen und
Beurteilungen von Kulturböden und
Pflanzen im Zusammenhang mit 
der Gefährdungsabschätzung von
schädlichen Bodenveränderungen
und Altlasten sowie der Begren-
zung von Stoffeinträgen, insbeson-
dere beim Auf- und Einbringen von
Materialien auf und in Böden
durchzuführen und die Vergabe
und Ausführung der gewerblichen
Leistungen fachlich zu begleiten.
Hierzu gehören insbesondere fol-
gende Kenntnisse:

a) Vorkommen, stoff- und bo-
denspezifisches Verhalten von
Schadstoffen in (Kultur-) Böden

– Hintergrundgehalte von
Schadstoffen in Abhängigkeit
von Nutzung und Siedlungs-
struktur, bei anorganischen
Stoffen zusätzlich differen-
ziert nach Substrat und Aus-
gangsgestein

– Puffer, Rückhalte- und Frei-
setzungspotenzial von Böden
bezüglich Schadstoffe



– Sorption/Desorption/Mobilität
von Schadstoffen in Böden
und Einflussfaktoren

– Zusammenhänge zwischen
Gesamtgehalten/mobilisier-
baren/mobilen Schadstoff-
fraktionen in Abhängigkeit
von Stoffbestand und Eigen-
schaften der Böden

– Bioverfügbarkeit von Schad-
stoffen in Böden und Einfluss-
faktoren (u. a. „räumliche Ver-
fügbarkeit“, biochemische
und mikrobiologische Beson-
derheiten in der Rhizosphäre)

– Abbau/Metabolisierung orga-
nischer Schadstoffe in Böden

b) Schadstoffübergang
Boden – Pflanze

– Bedeutung verschiedener Kon-
taminationspfade (Schadstoff-,
Pflanzenart-, Pflanzenorgan-,
Standort- und Bewirtschaf-
tungs-Einfluss)

– Art-, Sorten- und Organspezi-
fität der Schadstoffakkumula-
tion in Pflanzen („Transfer-
faktoren“)

– phytotoxische Wirkungen
(Schadsymptome)

– Überlagerung durch den 
Kontaminationspfad Atmo-
sphäre – Pflanze

c) Durchführung von Geländebe-
gehungen und -aufnahme unter
schadstoffspezifischen Frage-
stellungen, insbesondere auch

– Erkennen von signifikanten
biologischen Auffälligkeiten
(pflanzensoziologische Beson-
derheiten/Veränderungen,
Symptome toxischer Schad-
stoffkonzentrationen bei Pflan-
zen und so weiter)

– Deutung der Geländemor-
phologie und -befunde im
Hinblick auf anthropogene
Einflüsse (Stoffeinträge, Abla-
gerungen, Auffüllungen, Bo-
denumlagerungen und so
weiter)

d) Technik der Bodenkartierung
auf anthropogen überprägten
Flächen (zum Beispiel Kartier-
hilfsmittel, Leitprofile, Kartier-
schlüssel) in Anlehnung an die
Methoden der Stadtbodenkar-
tierung

e) Planung, Ausschreibung, Ver-
gabe und Begleitung von ge-
werblichen Arbeiten, zum Bei-
spiel Sondier- und Bohrarbeiten,
geophysikalische Untersu-
chungsverfahren, Probennahme
und -behandlung, Analytikleis-
tungen, Arbeitssicherheit

f) bodenkundliche Ansprache im
Gelände, insbesondere anthro-

pogen veränderter Böden (Hori-
zontierung, Bodenart, Gefüge-
form-/besonderheiten, Lage-
rungsdichte, Humusgehalt,
Fremdmaterial und so weiter)

g) Gewinnung repräsentativer Bo-
den- und Pflanzenproben unter
Berücksichtigung statistischer
Erfordernisse (Probennahme-
strategie, Messnetzaufbau, Pro-
bennahmeverfahren, Proben-
nahmegeräte etc.)

h) fachliche Beurteilung erzielter
Ergebnisse im Hinblick auf den
Pfad Boden – Pflanze (-Tier) un-
ter Berücksichtigung lebensmit-
tel-/futtermittelrechtlicher Vor-
gaben beziehungsweise toxiko-
logischer Aspekte

i) Maßnahmen zur Reduzierung
beziehungsweise Unterbindung
des Schadstofftransfers Boden/
Pflanze und deren Effizienz

– Schutz und Beschränkungs-
maßnahmen (pH-Regulierung,
Pflanzenauswahl, Bewirtschaf-
tungsverfahren, Nutzungsän-
derung/-beschränkung)

– Sicherungsmaßnahmen 
(Immobilisierungsverfahren,
Überdeckung)

– Maßnahmen zur Dekontami-
nation

j) spezielle fachliche Regelwerke
und Arbeitshilfen.

2.4 Sachgebiet Gefährdungsabschät-
zung für den Wirkungspfad Boden-
Mensch

Sachverständige für die Sachgebie-
te Nr. 2.2 oder 2.3, die neben Fra-
gen ihres Sachgebietes in dafür ge-
eigneten Fällen auch den Wir-
kungspfad Boden-Mensch anhand
verbindlicher oder amtlich empfoh-
lener Prüf- oder Maßnahmenwerte
beurteilen wollen, müssen erken-
nen und begründet darlegen kön-
nen, welche Fragestellungen der
Beurteilung durch einen auf dem
Gebiet Altlasten erfahrenen Fach-
mann mit abgeschlossenem Studi-
um geeigneter Fachrichtung und
abgeschlossener Weiterbildung in
Hygiene und Umweltmedizin oder
Pharmakologie und Toxikologie
oder dem öffentlichen Gesundheits-
wesen bedürfen. Sachverständige
nach Satz 1 müssen zusätzlich auf-
grund ihrer Aus- und Weiterbildung
sowie praktischen Erfahrung über
folgende Kenntnisse verfügen:  

a) Eigenschaften boden- und alt-
lastrelevanter Schadstoffe

b) Grundkenntnisse über die Toxi-
kologie boden- und altlastrele-
vanter Schadstoffe (Aufnahme,
Wirkungen, Kombinationswir-
kungen, toxikologische End-
punkte)
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c) Kenntnisse über Bioverfügbar-
keit, Resorption und Hinter-
grundbelastung

d) Vergleichbarkeit von Natur-
und Laborbedingungen

e) spezifische Vorgehensweise bei
der Ableitung von Prüf- und
Maßnahmenwerten (Methoden,
Grundlagen) unter Beachtung
der bodenschutzrechtlichen Vor-
gaben

f) Einzelfallbeurteilung in Bezug
zu den Ableitungsmodalitäten
von Prüf- und Maßnahmenwer-
ten

g) Verfahren und Methoden zur
weiteren Sachverhaltsermitt-
lung und -beurteilung bei Prüf-
wertüberschreitung

h) Erstellung begründeter Pro-
gramme zur Probennahme und 
-behandlung sowie Analytik
von Böden, Bodenmaterialien
und sonstigen Materialien, Bo-
denluft, Raumluft und Deponie-
gas einschließlich analytischer
Schnellverfahren und Vor-Ort-
Bestimmung

i) Planung, Ausschreibung, Ver-
gabe und Begleitung von ge-
werblichen Arbeiten, zum Bei-
spiel Sondier- und Bohrarbei-
ten, geophysikalische Untersu-
chungsverfahren, Probennahme
und -behandlung, Analytikleis-
tungen, Arbeitssicherheit

j) bodenkundliche Ansprache von
Böden, insbesondere anthropo-
gen veränderter Böden

k) Probenansprache zur Beschrei-
bung der Beschaffenheit von
Böden, Bodenmaterialien und
sonstigen Materialien

l) Expositionsabschätzung (quan-
titative Bedeutung der Wir-
kungspfade, Verhalten boden-
und altlasttypischer Stoffe, ein-
zelfallbezogene Expositionsun-
terschiede)

m) Modelle zur Gefährdungsab-
schätzung (zum Beispiel Exposi-
tionsmodelle) unter Berücksich-
tigung ihrer Anwendbarkeit
und Grenzen

n) nutzungsbezogene Beurteilung
von Untersuchungsergebnissen
sowie der gegebenen Gefahren-
lage und Ableitung von Maß-
nahmenvorschlägen.

2.5 Sachgebiet Sanierung

2.5.1 Fachrichtung

a) Abgeschlossenes Studium der
Fachrichtung Bauingenieurwe-
sen, Geologie oder Verfahrens-
technik mit für das Sachgebiet
geeigneten Studienschwerpunk-
ten

b) abgeschlossenes Studium ande-
rer Fachrichtungen der Natur-
wissenschaften oder Ingenieur-
wissenschaften, wenn der Nach-
weis einer für das Sachgebiet
hinreichender Ausbildung er-
bracht wird.

2.5.2 Besondere fachliche Kenntnisse

Sachverständige müssen in der La-
ge sein, alle Untersuchungen und
Beurteilungen zur Auswahl von Sa-
nierungsmaßnahmen durchzufüh-
ren (Sanierungsuntersuchungen),
ein Sanierungskonzept und einen
Sanierungsplan zu erarbeiten, die
Planung und Vergabe von Sanie-
rungsmaßnahmen durchzuführen
und die Ausführung fachlich zu be-
gleiten sowie deren Wirksamkeit zu
überwachen. Hierzu gehören insbe-
sondere folgende Kenntnisse:

a) Probennahme, -behandlung und
-analytik von Böden, Bodenma-
terialien, Oberflächen-, Sicker-
und Grundwasser, Bodenluft
und Deponiegas

b) Grundlagen und Verfahren des
Erd- und Grundbaus, Verfahren
zum Bodenaushub und zur Bau-
grubensicherung

c) Eignung, Einsatzgrenzen, Um-
weltauswirkungen, Art und
Menge anfallender Abfälle und
Überwachung von Sicherungs-
und Dekontaminationsverfahren
sowie Schutz- und Beschrän-
kungsmaßnahmen

d) Struktur und Inhalt einer Sanie-
rungsuntersuchung

e) Bestandsaufnahme und Beurtei-
lung vorliegender Untersu-
chungsergebnisse und Gutach-
ten im Hinblick auf Sanierungs-
maßnahmen und die Notwen-
digkeit von Vor- oder Eignungs-
versuchen

f) Ausarbeitung erforderlicher Un-
tersuchungsprogramme zur Er-
mittlung geeigneter und ver-
hältnismäßiger Sanierungs- oder
sonstiger Maßnahmen

g) Erarbeitung von Vorschlägen
zur Konkretisierung von Sanie-
rungsstrategien sowie nutzungs-
und schutzgutbezogenen Sanie-
rungszielen

h) Einfluss von Schadstoff-, Matrix-
und Untergrundeigenschaften
auf die Eignung von Sanie-
rungsverfahren

i) Notwendigkeit begleitender Im-
missions- und Arbeitsschutz-
maßnahmen

j) Organisation von Arbeitsabläu-
fen

k) Anforderungen an Zwischenla-
ger für kontaminiertes Material
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l) Möglichkeiten der Verwertung
und Beseitigung von Bodenma-
terialien und Abfällen

m) Durchführung von Kostenschät-
zungen, Kostenvergleichsrech-
nungen und Nutzen-Kosten-Un-
tersuchungen/Kostenwirksam-
keitsbetrachtungen zur Auswahl
von Sanierungsmaßnahmen

n) genehmigungsrechtliche Erfor-
dernisse der Sanierungsverfah-
ren

o) Planung, Ausschreibung, Beglei-
tung und Überwachung von ge-
werblichen Arbeiten einschließ-
lich Abbruch- und Rückbau-
maßnahmen mit kontaminierter
Bausubstanz

p) Untersuchung und Beurteilung
von Baumaterialien und Bautei-
len im Hinblick auf die Qua-
litätssicherung bei baulichen
Maßnahmen (zum Beispiel Si-
cherungsmaßnahmen)

q) Maßnahmen zur Überwachung
der Wirksamkeit von Sanie-
rungsmaßnahmen (Planung,
Durchführung und Beurteilung)

r) spezielle fachliche Regelwerke
und Arbeitshilfen.

2.6 Sachgebiet Gefahrenermittlung, 
-beurteilung und -abwehr von
schädlichen Bodenveränderungen
aufgrund von Bodenerosion durch
Wasser

2.6.1 Fachrichtung
a) Abgeschlossenes Studium der

Fachrichtung Bodenwissen-
schaften, Agrarwissenschaften,
Geologie, Geoökologie, Geogra-
phie mit für das Sachgebiet ge-
eigneten Studienschwerpunkten

b) abgeschlossenes Studium ande-
rer Fachrichtungen der Natur-
wissenschaften oder Ingenieur-
wissenschaften, wenn der Nach-
weis einer für das Sachgebiet
hinreichenden Ausbildung er-
bracht wird.

2.6.2 Besondere fachliche Kenntnisse

Sachverständige müssen in der La-
ge sein, alle Untersuchungen von
Böden im Zusammenhang mit 
der Gefährdungsabschätzung von
schädlichen Bodenveränderungen
aufgrund von Bodenerosion durch
Wasser durchzuführen, Maßnahmen
zur Begrenzung der Bodenerosion
durch Wasser zu planen und die Er-
gebnisse solcher Untersuchungen
und Planungen zu beurteilen sowie
die Vergabe von gewerblichen Leis-
tungen fachlich zu begleiten. Hier-
zu gehören insbesondere folgende
Kenntnisse:
a) Erkennen, Erfassen und Beur-

teilen aktueller Erosionsformen
im Gelände

b) Ermittlung und Abgrenzung von
Erosionsflächen

c) Bodenansprache im Gelände
(insbesondere Horizontierung,
Bodenart, Bodengefüge, Hu-
musgehalt)

d) Gewinnung repräsentativer Bo-
denproben

e) bodenphysikalische Untersu-
chungsmethoden

f) erosionsbestimmende Faktoren
(Bodeneigenschaften, Nieder-
schlag, Relief, Bodenbede-
ckung)

g) nutzungs- und bewirtschaftungs-
bedingte Einflüsse auf die Ero-
<sion

h) Simulations- und Prognosemo-
delle zur Beschreibung der Ero-
sion

i) Beurteilung von offsite-Schäden

j) Maßnahmen zu Erosionsminde-
rung

k) Schutz und Beschränkungsmaß-
nahmen (Bewirtschaftungsmaß-
nahmen, Nutzungsänderung/
-beschränkung und so weiter)

l) Maßnahmen zur Beseitigung
von Erosionsschäden

m) Sicherungsmaßnahmen

n) spezielle fachliche Regelwerke
und Arbeitshilfen.

3. Gerätetechnische Ausstattung für
das Sachgebiet Nr. 2.1

Sachverständige für das Sachgebiet
Nr. 2.1 müssen mindestens über fol-
gende gerätetechnische Ausstat-
tung verfügen können:

– Spiegelstereoskop mit Vergröße-
rungsaufsatz (Fernrohrlupe mit
dreifacher oder stärkerer Ver-
größerung) zur Betrachtung der
Luftbilder als dreidimensionales
Geländemodell und zur aufga-
benbezogenen Objektidentifikati-
on

– Bildumzeichengerät zur Übertra-
gung der zuvor identifizierten
und im Bild markierten altlastver-
dächtigen Areale in die Basiskar-
te; das Gerät muss neben dem
Ausgleich der Maßstabsunter-
schiede zwischen Karte und Luft-
bild eine dem maßstabsgerechten
Genauigkeitsgrad der Kartierung
adäquate Korrektur der Abbil-
dungsfehler des Luftbildes ge-
währleisten und

– Stereometer (Stereomikrometer)
zur Parallaxenmessung und zur
Berechnung von Höhendifferen-
zen und damit zum Beispiel von
Ablagerungsmächtigkeiten

– DV-Ausstattung mit Eignung zum
Einsatz geografischer Informati-
onssysteme.
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Artikel 1

Der Erlass über die Stiftung eines
Brandschutzehrenzeichens vom 30. Juli
1962 (GVBl. I S. 409), geändert durch Er-
lass vom 4. April 2001 (GVBl. I S. 246),
wird wie folgt geändert:

1. Art. 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Das Brandschutzehrenzeichen als
Steckkreuz wird von der Ministerpräsi-
dentin oder dem Ministerpräsidenten,
das Brandschutzehrenzeichen am Ban-
de in ihrem oder seinem Namen von
der für den Brandschutz zuständigen
Ministerin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister verliehen.“

2. In Art. 5 Abs. 2 Satz 1 werden die Wor-
te „des Beliehenen“ durch die Worte
„der beliehenen Person“ ersetzt.

3. In Art. 5 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort
„seinem“ durch das Wort „ihrem“ er-
setzt.

4. Art. 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

(1) Das Brandschutzehrenzeichen
wird nicht an Personen verliehen, die
infolge ihrer Verurteilung wegen eines
vorsätzlich begangenen Verbrechens
oder Vergehens oder aus anderen
Gründen einer Auszeichnung unwür-
dig sind.

(2) Erweist sich die beliehene Per-
son durch ihr späteres Verhalten der
Auszeichnung unwürdig oder wird ein
solches Verhalten nach der Verleihung
bekannt, so kann ihr das Brand-
schutzehrenzeichen entzogen wer-
den.“

5. In Art. 7 werden die Worte „der Minis-
ter des Innern“ durch die Worte „die
für den Brandschutz zuständige Minis-
terin oder der hierfür zuständige Mi-
nister“ ersetzt.

6. In Art. 8 wird die Angabe „31. Dezem-
ber 2006“ durch „31. Dezember 2011“
ersetzt.

Artikel 2

Dieser Erlass tritt am Tage nach seiner
Verkündung in Kraft.

Erlass
zur Änderung des Erlasses über die Stiftung 

eines Brandschutzehrenzeichens*)

Vom 2. Oktober 2006

*) Ändert GVBl. II 17-9

Wiesbaden, den 2. Oktober 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

K o c h
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